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§§ 2, 5 BIutschutzG.; §§ 3, 4 StGB. Ab­
grenzung zwischen Auslandstat und In­
landstat. Die Absicht der Umgehung des 
BIutschutzG. bei Eheschließung im Ausland. 
RG.: DR. 1941, 769 Nr. 1 (Boldt)

§ 5 BIutschutzG. Es kommt nicht darauf 
an, ob der Angekl. den religiösen Voraus­
setzungen für die Mitgliedschaft der jüdi­
schen Religionsgemeinschaft entsprach, son­
dern ob er tatsächlich in den Listen dersel­
ben geführt wurde und dies wußte oder 
aber mit der Möglichkeit seiner Eintragung 
rechnete. RG.: DR. 1941, 772 Nr. 2

§ 34 VO. über die öffentliche Bewirtschaf­
tung von landwirtschaftlichenErzeugnissen 
v. 27. Aug. 1939 (RGBl. I, 1521) i. Verb. in. 
§ 12 VO. über den Warenverkehr v. 18. Aug. 
1939 (RGBl. I, 1431). Die Empfangnahme 
überhöhter Bezugscheine ist als vollendete 
Zuwiderhandlung des Empfängers gegen 
§ 12 Nr. 1 der Warenverkehrsordnung zu be­
urteilen, auch wenn eine Ausnutzung der 
Bezugscheine zur Zeit der Aufdeckung der 
Tat noch nicht erfolgt ist. RG.: DR. 1941, 
773 Nr. 3 (Mittelbach)

§ 2 VoIksschädlVO. Zur Begehung der 
Tat i, S. des § 2 VoIksschädlVO. gehört auch 
die Sicherung des Erfolgs, z. B. die Ber­
gung der Beute und das unerkannte oder 
ungestörte Entkommen nach den einzelnen 
Taten. § 2 dieser Verordnung ist also schon 
dann anwendbar, wenn die Verdunkelungs­
maßnahmen diese Sicherung erleichtert ha­
ben und der Täter sich dessen bewußt ge­
wesen ist. RG.: DR. 1941, 774 Nr. 4

§ 174 StGB. Begriff „Erzieher“  im haus­
wirtschaftlichen Jahr und im Püichtjahr. 
RG.: DR. 1941, 775 Nr. 5

§ 222 StGB. Der Führer eines Straßen­
bahnwagens darf regelmäßig annehmen, daß 
sein Glockenzeichen von den in der Nähe 
befindlichen Verkehrsteilnehmern wahrge­
nommen und auch beachtet wird. Er braucht

nicht jede denkbare ^ n v o r s ^ ^ ^ ^ ^ ^
rer Verkehrsbenutzer z S orgĄ e i«
genügt vielmehr sein rjnachfsatI1pf bf 
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fungsverfahren ist zulässig- g39. D das

§1 1 und 4 VO. v. 6 Sepn d u r^ r
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öffentliche Interesse Ä l *
stellt sich nicht als atra»» pR. l94<> 
des Krfatfahrzeugs dar. *  ■
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geltenden Recht nicht mit Strafe bedroht ist, 
wohl aber nach dem am Erfolgsort gelten­
den Recht. Dann muß das am Erfolgsort 
geltende sachliche Strafrecht angewandt 
werden. RG.: DR. 1941,778 Nr. 8 

§ 172 StPO. Die zweiwöchige Frist des 
§ 172 Abs. 1 StPO, ist auch dann gewahrt, 
wenn die Beschwerde innerhalb dieser Frist 
bei der Staatsanwaltschaft eingeht, deren 
Einstellungsbescheid angefochten wird. 
OLG. Hamburg: DR. 1941, 779 Nr. 9 

§ 211 Abs. 2 StPO.; § 3 Abs. 1 AusfBest. 
z. Gnadenerlaß v. 9. Sept. 1939.

Ist nach der Urteilsverkündung das Ver­
fahren durch Beschluß auf Grund des Gna­
denerlasses v. 9. Sept. 1939 eingestellt wor­
den, so wird nach Verstreichung der ein­
wöchigen Beschwerdefrist diese durch die 
Revisionsschrift eines Nebenklägers nicht 
gewahrt. Der Beschluß ist in solchem Falle 
rechtskräftig geworden.

Ein Beschluß, durch den ein erlassenes 
Urteil in unzulässiger Weise abgeändert 
wird, ist keine schlechthin nichtige Amts­
handlung. Vielmehr wird er — sofern er 
nicht fristgemäß angefochten wird — rechts­
kräftig. RG.: DR. 1941, 779 Nr. 10 

Der Grundsatz „in  dubio pro reo“ ist 
keine Rechtsnorm i. S. des § 337 StPO., son­
dern eine Beweisregel, deren Anwendung 
nur dann in Frage kommt, wenn der Tat­
richter Zweifel an der Schuld des Angekl. 
hat. Die Rev. kann daher nicht darauf ge­
stützt werden, daß dieser Grundsatz verletzt 
worden sei. RG.: DR. 1941, 780 Nr. 11

%�.����*��

Bürgerliches Gesetzbuch 
„ 123, 242 BGB.
)“ie Einwirkung auf einen fremden W il­

len durch Drohung ist, sofern das ange­
drohte Verhalten erlaubt war, nicht wider­
rechtlich, wenn der Drohende damit ledig­
lich einen Vorteil erlangt, der eine billige 
Entschädigung für die Aufgabe von Rechten 
im Interesse des Leistenden darstellt.

Auch wenn eine Unterhaltsrente als un­
abänderlich vereinbart ist, kann der Ver­
pflichtete ihre Zahlung ablehnen, soweit 
seine eigene Existenz dadurch gefährdet 
werden würde. RG.: DR. 1941, 780 Nr. 12 
(Herschel)

§§ 157, 242, 535 BGB. Wird ein Laden zu 
einem bestimmt bezeichneten Zweck ver­
mietet, so ergibt sich eine Pflicht des Ver­
mieters, keine Konkurrenzgeschäfte im 
Hause zuzulassen, schon aus den §§ 535, 
157, 242 BGB. Einer ausdrücklichen Verein­
barung im Mietvertrag bedarf es zur Be­
gründung dieser Pflicht nicht.

Der Vermieter ist aber mangels beson­
derer Abrede nicht verpflichtet, dem Laden­
mieter schlechthin jeden fühlbaren Wettbe­
werb fernzuhalten. RG.: DR. 1941, 783 Nr. 13 

§§ 242, 1612, 1613 BGB.; Richtlinien für 
die Devisenbewirtschaftung v. 22. Dez. 1938 
(RGBl. I, 1851, Abschn.IV Nr. 61). Ein im 
Auslande lebender Unterhaltsberechtigter 
kann mit Rücksicht auf die Zweckgebunden­
heit der Unterhaltsleistung nicht die Zah­
lung der Unterhaltsbeträge auf ein bei einem 
inländischen Kreditinstitut errichtetes Vor­
zugssperrguthaben fordern. Die Unterhalts­
pflicht kann unter der Geltung der Devisen­
gesetzgebung in einem solchen Fall nur auf 
den in  Abschn. IV Nr. 61 der Richtlinien für 
die Devisenbewirtschaftung v. 22. Dez. 1938 
vorgesehenen Wege und in dem hiernach 
in Betracht kommenden Umfang erfüllt wer­
den. RG.: DR. 1941, 784 Nr. 14

§§ 276, 823 BGB. Der Arzt hat gegenüber
einem seine Hilfe suchenden Kranken die 
Pflicht, die nach dem Stande der ärztlichen 
Wissenschaft sich darbietenden und unter 
den obwaltenden Umständen verfügbaren 
Erkenntnismittel zur Erforschung der Art 
des Leidens, sofern solches nicht offen zu­
tage liegt, zu erschöpfen. RG.: DR. 1941, 
785 Nr. 15

§§823,932,935 Abs. 2 BGB.; §8ScheckG. 
v. 11. März 1908; Art. 21 ScheckG. vom 
14. Aug. 1933. Ob Fahrlässigkeit einer Bank 
bei Eröffnung eines neuen Kundenkontos 
und beim Erwerb der vom Kunden einge­
reichten Schecks als grobe anzusehen ist, 
bleibt, wenn alle wesentlichen Umstände be­
achtet worden sind, dem Tatrichter über­
lassen. RG.: DR. 1941, 785 Nr. 16

§ 1591 BGB. Ein erbbiologisches Gut­
achten, namentlich wenn es sich auf zwei 
als Erzeuger in Betracht kommende Män­
ner erstreckt, kann für sich allein geeignet 
sein, den Beweis offenbarer Unmöglichkeit 
der ehelichen Abstammung zu erbringen. 
RG.: DR. 1941, 787 Nr. 17

§§ 1654, 1660, 1416 BGB., § 79 Ziff. 3 GKG. 
Eine Haftung des elterlichen Gewalthabers 
für Kosten eines zwischen ihm und dem 
Kinde schwebenden Rechtsstreits — auch 
wenn er nicht freies Kindesvermögen be­
trifft — besteht nach denselben Grundsätzen, 
wie sie zwischen Ehemann und Ehefrau gel­
ten. KG.: DR. 1941, 787 Nr. 18

§ 1654 BGB.; § 79 Ziff. 3 GKG. Eine Haf­
tung des elterlichen Gewalthabers für Ko­
sten eines Rechtsstreits des Kindes setzt vor­
aus, daß der elterlichen Nutznießung unter­
liegendes Kindesvermögen vorhanden ist. 
Doch besteht eine Haftung jedenfalls dann 
nicht, wenn das Kindesvermögen so gering 
ist, daß es offensichtlich ein zur Deckung 
der Kosten ausreichendes Nutzungserträg­
nis nicht abwirft. KG.: DR. 1941, 788 Nr. 19

§ 2111 BGB. Haben Vorerben, die für den 
Fall ihres kinderlosen Versterbens einander 
gegenseitig zu Nacherben bestellt sind, mit 
dem Grundstückseigentümer die Aufwer­
tung einer Hypothek in persönlicher und 
dinglicher Beziehung auf 100 °/o vereinbart 
und sind demgemäß Hypotheken von 25% 
und von 75% für sie zu gleichen Teilen 
eingetragen worden, so ist hieraus nicht 
ohne weiteres ein gegenseitiger Verzicht auf 
die ihnen (oder gar ihren Kindern) zu­
stehenden Nacherbenrechte zu entnehmen. 
Die Teilhypotheken der einzelnen Erben ge­
hören vielmehr in vollem Umfange zu der 
Vorerbschaftsmasse. KG.: DR. 1941, 788 
Nr. 20 (Vogels)

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
§ 13GVG. Ein Leistungsversprechen einer 

Gemeinde, das die Grundlage für die Er­
richtung der Kirchengemeinde durch die 
kirchliche Behörde und für deren Genehmi­
gung durch die Staatsregierung bildet, ent­
zieht sich der privatrechtlichen Beurteilung. 
Es handelt »ich vielmehr um die Begrün­
dung einer öffentlich-rechtlichen Verpflich­
tung. RG.: DR. 1941, 790 Nr. 21 (Reuß)

§ 12 RAGebO.; § 10 Abs. 2 GKG.
Das Recht aus § 12 RAGebO., Beschwerde 

auf Erhöhung des Streitwerts zu führen, steht 
auch dem Prozeßagenten (Rechtsbeistand) zu.

Wird nur Unterhaltsrückstand eingeklagt, 
dann richtet sich der Streitwert nach seiner 
Höhe; § 10 Abs. 2 GKG. ist nicht anwend­
bar. LG. Berlin: DR. 1941, 792 Nr. 22

§ 25 RAGebO. Erheben beide Partei^
gen ein Eheurteil Klage auf Niederau' 
des Verfahrens, so entstehen in *3el̂ e(reiiiilt 
deraulnahmeverfahren so lange S y(p 
Gebühren, bis eine Verbindung bei ,̂ i. 
fahren erfolgt ist. OLG. Dresden: v 
793 Nr. 23 f

§ 53 PatG. Einer erneuten Anordnejj» ^ j 
maß § 53 Abs. 1 PatG, bedarf es 
zweite Instanz nicht. OLG. Düssei 
1941, 793 Nr. 24

§ 53 PatG.; §§ 77, 82 GKO. Die
stigung der Streitwertherabsetz s „ ¡st 
Wesen nach eine Gebührenerma » 
eine einseitig nur zugunsten der b^ $ 
ten Partei wirkende Maßnahm > [ii 
übrigen auf den Umfang der t und s° 
die Gerichtskosten ohne Einfluß nicF
insbes. die Antragstellerhaltung “ f¡0
begünstigten Partei nicht einscn 
DR. 1941, 794 Nr. 25

Recht der Ostmark

§§ 138, 158, 159, 1432 ABGB-
Der Erzeuger eines im Elmb _ra]ist 

ten ehelichen Kindes hat d Kit> 
Verpflichtung, für den L
zu sorgen, auch wenn die L pgt
Kindes von den an fech tung^ i5t. 
Personen nicht angefochten w wspfliĉ

Das Anerkenntnis ' �� � � �� U n te r^
durch den Erzeuger &e®chVfî ründet 
Verpflichtungsgrund und |°,n 
klagbare Verpflichtung. RG- "
Nr 90 -f-iir0SeNr. 26 ]sjeiif°!

§ 1295 ABGB. Eine tra u m f scn „eg
ist dann von dem Schädig ^  Vef 
wenn sie eine natürliche B bildet J 
zung ist. Den Gegensatz < ���		�� ��  ef 
Neurose, die nur durch a _ „ zu eR¿; 
den Wunsch, durch denJi-uien is ' 
Rente zu kommen, hervor»
DR. 1941, 795 Nr. 27 u

§ 1328 ABGB.; § V
tretung nach § 506 StG., * lfy
Entehrung unter Zusage d ^  ih*' St
durch nicht ausgeschlossen, "lechtsverk

� � � � � � �� 194Lr796 N r-28 f r

Art. 21 EGBGB.; § 16 
12. Okt. 1914 über eme § 323 , ¿ei
ABGB. (ÖstRGBL Nr 276),a|9spn cht
Maßgebend Jur die v ^ m
außerehelichen Vaters g e j eUtscher̂  eclil 
ehelichen Kind ist nach «  prlVatr
österreichischem internat.ona* ^
in erster Linie das Heim««g btsgtre . |?t 
Eine im Verfahren außer K feSg  , 
einem VormGer. der „  ver )̂t
Unterhaltsrente kann wiBericht W j »
Verhältnisse von eine , e¡tjgen pegarls 

ichs im Verfahren der ^ LQ. *■
irkeit abgeändert vverd „y
�� � �  W i  786 Nr. 29 , j03 ;

§ 1 der 2. :����	8:S�
s 416 östZPO. Wann ein ^  ist. va
märkischen ° e” p p L sbíre¡ch de beurtel 
auch für den Geimg^e p0  b 
einfVO. nur nach der ?g7 Nr.30 f 
werden. RG.: DR. 1 ’ nherW ^i >"

SS 6, 7 V O ./u r weRerens<erreicb28 feb¿
Rechtspflege im La Q biete«
den ������	'��� sehen
1939 (RGBl. I, 35®)’J n ß i N r.27)< seitelC)v. 5. März 1869 (OstROBl-jtsctzung se
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Auskunft durch dio KurvoVw ollu^
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E n trc h e ftu n g c n
fco* Rcichöioirtfchaftsgcridits

Amtliche Ausgabe • i. Band Preis 12 -  RM ■ gebunden 14 -  R M

Der zweite Band, der in einzelnen Lieferungen erscheinen w ird , befindet sich bereits in  Vorbereitung.

Die für die Praxis bedeutsamen Entscheidungen des Reichswirtschaftsgerichts, die sehr oft von einem über den 
Etnzelfall hinausgehenden al'gemeinen Interesse sind, werden nunmehr begrüßenswerter Weise in einer amtlichen 
^nnulung zusammengefaßt und veröffentlicht.
In dem bisher vorliegenden l.Band dieser Entscheidungssammlung sind grundsätzlich nur solche Entscheidungen 
enthalten, die nach dem 1. April 1938 ergangen sind. Es handelt sich vorwiegend um Urteile aus dem üebiet 
der Devisenbewirtschaftung, der Eintragung in die Handwerksrolle, des Kartellrechts und der Überwachung sowie 
Regelung des Warenverkehrs; im Anhang sind dann noch eine Reihe älterer Entscheidungen des Kartellgerichts, 
dessen Zuständigkeit inzwischen auf das Rcichswirtschaftsgericht übertragen worden ist, wiedergegeben, weil es 
l 'ch hierbei um Urteile handelt, auf die erfahrungsgemäß auch jetzt noch verwiesen wird und die daher tur die 
ra*‘s immer wieder benötigt werden.

^ ‘e Herausgabe der Sammlung dieser rechtlich und wirtschaftlich gleichermaßen interessanten Entscheidungen 
des Reichswirtschaftsgerichts erfüllt ein dringendes Bedürfnis der Praxis, und es ist daher zu hoffen, daß die 
Wei‘cren Lieferungen möglichst bald erscheinen. (2601) %,���	���� " ���	 � � � ��	 -. � ��� � � / 0

. � � � � * � � � � � � � � � � �� �� � � � � 11� �� � � � � � � � � � � � � � �

»Das ����� ��	������� � �� � ������ 2��� � �� � � ��� � � 3��� ��4� � � �� 	���� � � � � �� � � ���� � � ��� ����� � � �54

ictjretbt Notar S o e b e n ,  Naumburg a. S. in  Seit 5/1939 bet „SOTitteil. b. 'Jieicf)s.91ed)fsanroaltstammer ‘ ' übet

und SJcrfcbtefjaftpflicWccdit
(Ubevfi t̂ über 0cf>rifttum unb Dtecfjtfpredjung für Öte 3cit »om l.^prtl 1937 3unt 3 1 1 9 3 9 )

»o it 3iecf ) töana>al t »ermann @ocl,
6� �� � � � 78��� � ��� �4� ) � � �( � �� � � � 9:0� ;0<�

SBudE) gehört tu her 2at ¡m it unentbehrlichen ga i i bwer f s j eug  bes 
'Üllocmeiiioeritänblidjteit w ill es aud) bem Haien bienen, ©erabe bieien ©eftchtspunft hat er 

*«tor auch in feiner »orbemerlung mit Red)t herausgeftellt. ©s ift nicht einäufehen, warum (wie neu- 
Hcll behauptet rourbe) ein ¡uriftifches 93ud) nicht für uerfchiebene fieferfreife getrieben werben tonne.

hat ¡ebenfalls ben fdiönen «Beweis für bas ©egenteil erbracht unb gejeigt, bah ber beut|d)e Red) s« 
®aI)ter uoltsuerbunbcn fctjreibeu lann -  wenn er w ill.“  'Rechtsanwalt Sr. Sauer  , «oln.

=��� ���������	�(���	� >���	������2��)4� ��	��	(������ #� �*�� ����� �? � � � ���  
&�� � �� � � � � �2 ���� � � � � � � ��� � � �@��� �4� ���� �� � ���� *� �� �)� � � ��� � � ��� �  
� � � � ��	��*���� &�������� ����� ��� � ������ � � �)�� �	���� �� � �� � ��� � � �?		��

S ie  £ i e f e r u u g ü b e r n e h m e n  and)  a l l e  S  u d) h a » Ö l u n g e n
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Erwägungen trifft die DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 
l1?. § 11 Bestimmungen über die beschleunigte Durch­
führung des Verfahrens und die sofortige Vollstrek- 
*Un£ des Jugendarrestes. § 11 Abs. 1 der DurchfVO. 
�� + � Nov‘ 1940 bestimmt, daß, wenn eine Ver­
keilung zu Jugendarrest oder zu einer Geldstrafe 
u erwarten ist, an deren Stelle für den Fall ihrer 
neinbringlichkeit Jugendarrest tritt, auch in Ju- 

& hdsachen das vereinfachte Verfahren in Verbre- 
.. und Vergehensfällen (§§483 ff. ÖstStPO.) 
h;c o le beschleunigte Aburteilung nach §17 Ziff. 1 
D ^er DurchfVO. zur ZuständigkeitsVO. vom

Marz 1940 (RGBl. I, 489) angewandt werden 
Kann ... r , . A -___ :___
�� iyau (KvJDi. i, angewunui w cm ui

Damit ist die Bestimmung des § 483 Abs.4
‘-3 ÖstStPO., die das vereinfachte Verfahren bei s n ^ ._ . ---------------------------------- 3 0g t_

, durch-
Tatsächlich hatte das Verbot der Unzu- 

Sa , -  ej t  des vereinfachten Verfahrens in Jugend- 
1 le» in dem Augenblick seine Bedeutung verloren, 

lQTiw? §33 der VereinfachungsVO. v. 1. Sept. 
ScijJtRQBI. I, 1658) die Beiziehung von Jugend- 
,<■ ben wegfiel. Es wäre wünschenswert, wenn

. ^s i5u j u ., die aas vereinracnte verrann 
Künstle,. Nichtigkeit des Urteils (§281 Z iff.: 
broche i^SCudsachen als unzulässig erklärt, i

cj, cs Verbot zur Gänze aufgehoben würde, was 
bCrl Anpassung an die Verhältnisse des Altreichs
;VQeuten würde (vgl. § 1 und 3 der Zuständigkeits- 

* "V". ^  1 P * .. 1 n /t r D Fl  D I T A  nCtl\N- v- 21. Febr. 1940 [RGBl. I, 405]).
Ziff i eni das beschleunigte Verfahren nach § 17 
kejt '\  der obzitierten DurchfVO. zur Zuständig- 
reris VD- die Zulässigkeit des vereinfachten Verfah- 

' ?Ur Voraussetzung hat, also gewiss
wn« j Scbleunigte Abart des vereinfacl----  --------
äer 'la]'stellt, ist der Schluß berechtigt, daß auch

rens

« K J » .  Abs. 2 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940
fahrp^or! ‘Se Vollstreckung für das vereinfachte Ver­
ö d e n  ¡g|echtllin ZU’ wenn auf Jugendarrest erkannt

Abs3? ?  485 ÖstStPO. in Verbindung mit §486 
rufu'ro. OftStPO. kann die Ratskammer über An- 
VerfaF durch den Einzelrichter das vereinfachte 
klärpt rt,n in bestimmten Fällen für unzulässig er-

a) ’ dles
Hehrn̂ .et?n nach den Umständen des Falles anzu- 
strafe v 1St’ da^ strengere Strafe als eine Freiheits- 
häno'pn 011 einem Jahr oder eine Geldstrafe zu ver-

b) wPSein Wcrde (§ 483 Abs. 1 ÖstStPO.); 
ludest e° s° icber Verbrechen, die im Gesetz mit 
stren!W<-'ns fünfjähriger Kerkerstrafe oder einer 
OstStppf11 ^bafe bedroht sind (§ 483 Abs. 4 Ziff. 1 
atlPass,, ’ sicIie auch § 4 des Art. 1 der Strafen-

c) wingsV° -  v. 8- Juli 1938 [RGBl. I, 844]); 
namentrgiCn tler im §483 Abs.4 Z if f .2 ÖstStPO.

d) p,, * aufgcfiihrten strafbaren Handlungen. 
Achter V taucht nun die Frage auf, ob der Einzel- 
ei*ihoIen16 Entscheidung der Ratskammer auch dann 
Unzt>läss‘ Und c!'ese das vere‘nfachte Verfahren für 
daß e* 'S erklären kann, wenn sie der Ansicht sind, 
e[Warten • Jugendarrest lautendes Urteil nicht zu 
¡Jie r w  ,'?!• Dagegen spräche die Tatsache, daß 
Stp0u urchfv°. v 28. Nov. 1940 den §485 Öst- 
or2änztp1C l t . durch eine entsprechende Verweisung 
? afrecl’t 'V’e dies der Gesetzgeber anläßlich des 
düfci, , i j S pUdcrungsgesetzes 1934 tat. Damals wurde 
bstStprA Einfügung des vierten Absatzes des § 483 
gl%de • e‘ne Erweiterung der Unzulässigkeits- 
Seber ,• ^genommen und hat damals der Gesetz- 
*Uf 8 4ä!J §485 ÖstStPO. an Stelle der Verweisung

Abs. 1 ÖstStPO. die Verweisung auf § 483

Abs. 1 und 4 ÖstStPO. treten lassen. Ich glaube aber 
nicht, daß der Gesetzgeber durch Unterlassung einer 
entsprechenden Novellierung des § 485 ÖstStPO. 
darlegen wollte, daß die Ratskammer nicht berech­
tigt sei, die Einleitung des vereinfachten Verfahrens 
aus dem Grunde abzulehnen, weil Jugendarrest nicht 
zu erwarten sei, wie sehr es vielleicht auch zu be­
grüßen wäre, wenn die Prüfung dieser Voraus­
setzung dem pflichtgemäßen Ermessen des Staats­
anwaltes überlassen worden wäre, ebenso wie dies 
hinsichtlich der Voraussetzungen für die Einleitung 
des vereinfachten Verfahrens nach § 483 Abs. 2 Öst­
StPO. geschehen ist.

Für die Annahme, daß die R a t s k a m me r  zur  
Ü b e r p r ü f u n g  der  F r age  der  Z u l ä s s i g k e i t  
des v e r e i n f a c h t e n  V e r f a h r e n s  aus dem 
G r u n d e ,  w e i l  J u g e n d a r r e s t  zu e r w a r t e n  
sei ,  b e r e c h t i g t  i s t ,  spricht rein grammatikalisch 
die Tatsache, daß im § 2 der VO. v. 4. Okt. 1940, 
der allerdings nicht die Ostmark betrifft, ausdrück­
lich das Wort „zulässig“  gebraucht wird. Weiter 
aber — und dies scheint mir der gewichtigere Be­
weis — spricht für meine Annahme die Tatsache, 
daß §11 Abs. 1 der DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 
bestimmt, daß die H a u p t v e r h a n d l u n g  n u r  
dann  abz u b r e c he n  i s t  (§488 Ziff. 8 ÖstStPO.),
w e n n d e r R i c h t e r e i n e S t r a f e f ü  r a n g e m e s ­
sen h ä l t ,  d ie  er n i c h t  v e r h ä n g e n  kann.  Dies 
wäre auch ohne diese Bestimmung des § 11 der 
DurchfVO. v. 28. Nov. 1940 schon nach § 488 
Ziff. 8 ÖstStPO. selbstverständlich gewesen. Wozu 
also die Wiederholung und Bekräftigung der Be­
stimmung des § 488 Ziff. 8 ÖstStPO., soll sie nicht 
überflüssig sein. Die Annahme, daß durch sie das 
Recht des Einzelrichters nach § 17 Ziff. 3 der 
DurchfVO. zur ZuständigkeitsVO. v. 13. März 1940 
(RGBl. I, 489), auch noch in der Hauptverhandlung 
bis zur Verkündung des Urteils die beschleunigte 
Aburteilung abzulehnen, wenn sich die Sache hierzu 
nicht eigne, aufgehoben werden soll, ist, wie später 
ausgeführt werden wird, verfehlt. Welches ist also 
der Sinn dieser Bestimmung? Wäre die Ratskammer 
nicht berechtigt, das vereinfachte Verfahren als un­
zulässig abzulehnen, weil nach ihrer Ansicht Jugend­
arrest nicht zu erwarten sei, so könnte um so 
weniger dem Einzelrichter in der Hauptverhandlung 
das Recht zustehen, aus diesen Erwägungen die 
Hauptverhandlung abzubrechen. Es muß daher der 
Schluß e contrario gezogen werden. Daraus, daß der 
Gesetzgeber dem Einzelrichter ausdrücklich das 
Recht vorenthält, die Abrechnung der Hauptver­
handlung aus den erwähnten Erwägungen zu be­
schließen, ergibt sich, daß der Ratskammer das 
Recht zustehen muß, aus diesen Erwägungen die 
Einleitung des vereinfachten Verfahrens als unzu­
lässig abzulehnen. Auch wenn man die Gründe 
überdenkt, die dazu führten, das vereinfachte Ver­
fahren dann zuzulassen, wenn Jugendarrest i \ x  ei­
warten sei, bestätigen die Richtigkeit dieser Losung 
Das vereinfachte Verfahren soll nur dann eingeleitet 
werden, wenn tatsächlich auch nach Ansicht des Ge­
richtes die Wahrscheinlichkeit besteht, daß auf Ju- 
eendarrest erkannt wird. Nur für diesen Fall soll 
eine Ausnahme von dem Verbot der Unzulässigkeit 
des vereinfachten Verfahrens in Jugendsachen nach 
8 483 Abs.4 Z if f .3 ÖstStPO. gemacht werden, um 
die Schlagkraft des Zuchtmittels des Jugendarrestes 
zu erhöhen. Die Ratskammer wird daher berechtigt 
sein, das vereinfachte Verfahren als unzulässig ab­
zulehnen, wenn nach ihrer Ansicht Jugendarrest 
von vornherein nicht zu erwarten ist. Hat sich aber 
einmal der Einzelrichter in das Verfahren eingelas-
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schwere Schuld mit geringer oder u. U. gar keiner 
ursächlichen Wirkung gegenüberstehen. Typisch ist 
der Fall, daß die Frau durch herrisches, häufig viel­
leicht gar nicht einmal sonderlich böse gemeintes 
Verhalten dem Manne das Familienleben auf die 
Dauer unerträglich gemacht hat und er nach der 
darauf zurückzuführenden inneren Abkehr von der 
Ehe oder gar nach äußerer Trennung ehewidrige 
oder ehebrecherische Beziehungen zu einer anderen 
Frau, anknüpft. Auch der nicht seltene Fall, daß die 
Frau durch eine zwar objektiv unberechtigte, aber 
nach ihrer körperlichen oder psychischen Veran­
lagung verständlichen Zurückhaltung in der Erfül­
lung ihrer geschlechtlichen Ehepflichten den Mann 
von ihr entfremdet und er infolgedessen in ehe­
widrige Beziehungen tritt, läßt die Problematik der 
Schuldabwägung deutlich erkennen.

5. Nicht selten sind auch die Fälle, in denen die 
beiderseitigen Verfehlungen der Ehegatten in derart 
verschiedenen Ebenen liegen, daß sie als schlechter­
dings inkommensurable Größen erscheinen. Als 
Beispiel statt vieler folgender aus der Senatspraxis 
entnommener Fall: der Mann hatte vor Jahren als 
Kommunist eine Bluttat begangen, hatte sich dann 
längere Zeit in Rußland aufgehalten und war nach 
seiner Rückkehr zu einer langjährigen Zuchthaus­
strafe verurteilt, die er zur Zeit verbüßt; die Frau 
hatte trotz der Trennung innerlich zu ihm gehalten, 
hatte sich dann aber doch zuletzt unter dem Drucke 
ihrer schwierigen Lage und nach Anknüpfung eines 
anderweitigen Verhältnisses veranlaßt gefühlt, aus 
§ 55 auf Scheidung zu klagen. Schuldantrag des 
Mannes, gestützt auf das ehewidrige Verhältnis, 
und Gegenschuldantrag der Frau, gestützt auf die 
Straftat — die sich zweifellos, auch wenn die Frau 
seinerzeit auch Kommunistin war, ebenfalls als 
schwere Eheverfehlung darstellt —, stehen sich hier 
als in der Tat kaum abwägbare Momente gegen­
über.

6. Auch folgendes muß zu denken geben: Nach 
§ 56 EheG, besteht das Recht auf Scheidung wegen 
Verschuldens nicht, wenn der verletzte Ehegatte die 
Verfehlung des anderen v e r z i e h e n  oder sie als 
n i c h t  e h e z e r s t ö r e n d  e m p f u n d e n  hat. Theo­
retisch besteht zwischen den beiden Fällen insofern 
ein grundlegender Unterschied, als im ersteren der 
erwachsene Scheidungsgrund nachträglich fortgefal­
len, im zweiten dagegen der Scheidungsgrund über­
haupt nicht erwachsen ist. Praktisch ist die Grenz­
linie zwischen den beiden Fällen aber vielfach so 
flüssig, daß sie kaum zu ziehen ist. Die Unterschei­
dung, ob die in unglücklicher Ehe lebende, an ihr 
aber doch aus wirtschaftlichen, religiösen oder son­
stigen Gründen festhaltende Frau den Mann „seine 
Wege gehen“  läßt, weil sie sich nach Erkaltung 
ihres eigenen ehelichen Gefühls innerlich damit ab­
gefunden hat, also im Sinne des Gesetzes dies nicht 
mehr „als ehezerstörend empfindet“ , oder ob sie 
zwar dieses Empfinden noch hat, aber bisher immer 
wieder verzeihend über die Verfehlungen hinweg-

fesehen hat, stellt letzten Endes auf Vorgänge des 
eelenlebens ab, die für einen Dritten zumeist nicht 

wahrnehmbar sind und dem Betreffenden selbst in 
ihrer verschiedenen Tragweite wohl kaum genauer 
zum Bewußtsein kommen. Und doch hängt von die­
ser Unterscheidung ab, ob gegenüber der Klage des 
Mannes ein Schuldausspruch aus § 61 Abs. 2 gegen 
ihn statthaft und damit seine Unterhaltspflicht ge­
geben ist oder nicht.

7. Auch die im Gesetz als Schuld behandelte 
K e n n t n i s  des A u f h e b u n g s g r u n d e s  (§42 
Abs. 2 EheG.) sei hier erwähnt. Ist es wirklich recht

und billig, daß der Mann, der z. B. eine bei ihm 
stehende Krankheitsanlage gekannt und sich daty  
an sich vernünftigerweise hätte sagen müssen '
und dementsprechend nach der tatsächlichen re 

• ~ ' ■ ' ' • - ' daß die
geheilt.

[Deutsches Recht, W ochenausg^

Stellung des Gerichts auch gesagt hat —, daß ^  
Frau ihn bei Kenntnis der Anlage nicht_geheira
hätte, trotz u. U. kürzester Dauer der Ehe grUA j 
sätzlich zeitlebens der Frau unterhaltspflichtig *

Besonders zweifelhaft ist endlich auch die 
wägung zwischen Scheidungsschuld und der 
Schuld geltenden Kenntnis des Aufhebungsgruno . 
auf der einen Seite der Ehebruch des Mannes 
auf der anderen die Kenntnis des von dem Ma ^  
geltend gemachten Aufhebungsgrundes — dap 
einem solchen Falle die Scheidungsschuld stets u 
wöge, tr ifft sicherlich nicht zu, z. B. schwer 
wenn, wie in so manchem Falle, über dem ¡ r i  „ 
des Mannes die Ehe innerlich zu Bruch gcgjaA 
war und der Ehebruch in die nachträgliche 
nungszeit fällt. — . u.

Alle diese Beispiele, die sich bei der ManruS .e< 
tigkeit des Lebens um ein Vielfaches vermehre ^  
ßen, lassen die Problematik der jetzigen Verbin_ 
von Schuld und Unterhaltspflicht deutlich e r ke ¡ se 
Gewiß ist —• wogegen ich mich in keiner ^ e. 
wende — die Schuld sowohl in ihrem_ absolute g 
wicht wie in Würdigung ihrer ursächlichen Wi f  e 
auf den Bestand der Ehe ein für die Unterhalt ^  
bedeutsames Moment, aber m. E. n u r eines 
me h r e r en  und — namentlich jetzt, wo das n ^  
eile Scheidungsrecht die Schuld nicht mehr a ^  
alleinigen Scheidungsgrund anerkennt — fn/ ci i rj,altS' 
dasjenige, auf dem sich die gesamte Unt j e, 
regelung aufbauen sollte. Ich lehne es de & ¿¡e 
renda ab, die Unterhaltspflicht grundsätzlich vVje 
Schuld zu knüpfen, einmal weil die Verbinde ¡st,
rTorrYpInn-f t itV J ii op I+pm  xrrvti tr/~»rn flP rP It l VCH'-' .dargelegt, nicht selten von vornherein ve:,ec[(ertel1 
vor allem aber, weil bei dem jetzigen aufgelo  ̂ s0 
Schuldbegriff Schuld und überwiegende 5c sje 
stark im Ermessen des Richters stehen, d a ß ^

. . sie
W - - - - .... ...VWW.. _ — W —--- Jjö [
als ein festes, tragfähiges Fundament für ¡.arrt 
terhaltungsregelung nicht mehr anerkenne! fjjtf 
Den Gedanken, ob nicht dann folgerichtig ¡^1' 
der Schuldausspruch — der nunmehr jeder u f0r- 
bar praktischen Wirkung entkleidet wäre ja5Seü 
males Urteilserfordernis überhaupt faßen z ejt in 
wäre, w ill ich, da damit die Betrachtung z ¿ei 
die allgemeinen Fragen der Fortentwich: ^  ^ei-

an1’
Scheidungsrechts übergreifen müßte, hier 
ter verfolgen.r verioigen. . phen18!

III. Nach §66 EheG, hat der schuldige............  ö ------------ -- —  r  FinliP1'
Unterhalt insoweit zu gewähren, a's,. eFrträgn’f !  
aus dem Vermögen der Frau und die r ,rmStäotaec 
einer Erwerbstätigkeit, die von ihr den 
nach erwartet werden kann, nicht a u s r e i ö g e

1 _ -x - r .x  „ f+ A  ,nllS V e r “  „gef

def
Betracht bleiben können — als alleinigen vpa®

dc

Gesetz stellt also — da die Einkünfte aus -  a V  

als praktisch ziemlich seltene Ausnahme < .  en
T-. , 1 .i . . , .. i_■ •____ „ilAi'nio-en nenals alleinigen n
Schuld zu berücksichtigenden Umstan u i  
man jetzt landläufig als A r b e i t  s p r

ht
man jeizr lanaiauug ais n i u w * - ! '  .

F r a u  bezeichnet. ¡st a!jc!
Die praktische Tragweite der y ° ( s.^J’1,|icf1te & 1,

t i ü h p r Q P h P n .  VCfÖffCflt \/0jetzt noch schwer zu übersehen. Veröfien ejt 
Scheidungen liegen im ganzen nur v . h±ijCh 
Die Stimmen des Schrifttums neigen ersicM r,c& 
die Vorschrift in der der Frau ungri.^ den g ,je

scnrnnunis ■ 7, Vieren
der der Frau ungünstig^

tung weit auszulegen. Dem mag siclie^ .n(j ern gl „¿e  
zuzustimmen sein, wo der Mann nr,[£urrieIriJ1er 
einer zweiten Ehefrau gegenüber k ei*. f
Unterhaltspflichten hat. Wie aber, wenn :z- ¿ eS a
auskömmlich lebenden Familie des M l“  jnf0lge C 
noch nicht wiederverheiratete Ehemann
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�! ��� i ahre 1929 gegründete Deutsch-Belgische�
Veit + atnnJer> die aus e‘ner lm  i alire 1924 gebildeten�
rakt •Vere*n'^un®' hervorgegangen ist und den Cha-

3. Deut sche  H a n d e l s k a m m e r

Han n r. in der Umwandlung in eine rein deutsche�
s"ammer unter der Bezeichnung „Deutsche Han-�

delskammer in Belgien“.
4. Neues V e r r e c h n u n g s a b k o m m e n �

mit Up ^en bisher bestehenden Verrechnungsabkommen�
¿n *"rankreich, dem Generalgouvernement, Dänemark,�
Sch« • ’ B^garien, Norwegen, Jugoslawien und der�
O!1� 7'	� ��K� ��C� ����J� �-�J� -�3V� ���)J� -��� � ��.3J� ��-�#kehr Hunrndir auch die Einrichtung des Zahlungsver­
zu g  i 11* Ruman‘en auf dem Verrechnungsweg über die�

sehe Verrechnungskasse in Berlin.

Aus Frankreich
' Z v i d e n d e n s t o p  und V e r b o t  des f r e i en �

7 A k t i e n h a n d e l s
eröffn ^orbereitung (Jer bald zu erwartenden Wieder-�
getje Ul?.g der Pariser Aktienbörse dienen zwei Gesetze�
tercs r �3  Spekulation. Mit dem einen wird bis auf wei-�

h ö ^ A uss?hüttHng. von Tantiemen und Dividenden�
Divi(]pC‘Js*en.? 3 °/o, in der Regel jedoch lediglich auf die�
gewähcenhöhe- d‘e in den drei Jahren vor dem Krieg�
fügt | Rw.urde, beschränkt. Mit dem anderen wird ver-�
tnüssena l , in Rranl<reich alle Aktien Nominalaktien sein�
Institu/  vur wenn sie bei einem staatlich anerkannten�
Namen (?lntcrlegt werden, brauchen sie nicht auf den�
gun„e des Besitzers festgelegt zu sein. Aktienübertra-�
kannten Sp!̀ �  ebenfalls nur mit Hilfe eines staatlich aner-�
Finail? 1.Fjnanzinstituts oder eines Sachverständigen des�
SchaftenU� aSteriums möglich. Aktien französischer Gesell-�
im deren Unternehmer in erster Linie ihren Sitz�

ande haben, sollen nicht notiert werden.
C.��S� ���� n

rtng s v e r w a l t u n g  f ür  j üdisch eGesc haf te

ProviJ^öshche Regierung hat die Einsetzung von�
and UntSĈ en Verwaltern für 500 jüdische Geschäfte�
Hin tj }ernehmungen in Paris verfügt. Es handelt sich�
iührer hefnehmungen, deren Besitzer oder Geschäfts-�
?achtetl0eilT} Nahen der deutschen Truppen das Weite�
‘hfe npfHnd es für angezeigt hielten, bis jetzt nicht an�

öebsstätte zuriickzukehren.

� � D!� � �

Z a h l u n g s v e r k e h r  mi t  H o l l a n d
L�� ;�KZ �CGCG� C � [�C� C� C� C

�� FF� GF̂ ^̂ @̂� GI(HIH�� @@�@� qHH+� �''''� �/�''
’°lgt ab n n̂ Kolonien, Mandaten und Protektoraten er-�
dentsch.fr Ntzt über das niederländisch-deutsche und�
�  P ' anzösische Clearing.
Dje ?n.z ösische A r b e i t e r  für  D e u t s c h l a n d �

jVbeitŝ j.w‘jligen Meldungen französischer Arbeiter zur�
''chen fj na”me in Deutschland haben einen beträcht-�
i chent!iri angenommen. Gegenwärtig verlassen�
"a sici, ” etwa 1500 französische Arbeiter das Land,�

ach Deutschland zu begeben.

bes tWlcklung des Zahlungsverkehrs mit Frankreich�
*-■. etzten und unbesetzten Gebiet, wie auch mit den

� ��H���
Aus Luxemburg

;�� � a M � ���� D� � � �  �  � � !  4 �C � � 4� ?� � � � � � �
;)56����G�,����� �����

'E  � fn �* �  %
traten durch VO. des CdZ., unter�

v0r . der entgegenstehenden Iuxemburgi-�
das QChriften, das Personenstandsgesetz v. 3. Nov.

zur Vereinheitlichung der Eheschließung

und der Ehescheidung im Lande Österreich und im�
übrigen Reichsgebiet v. 3 . Juli 1938, das Gesetz zum�
Schutze der Erbgesundheit des Deutschen Volkes vom�
18. Okt. 1935 nebst Ausführungs- und Durchführungs­
bestimmungen in Kraft. Die luxemburgischen Standes­
beamten schließen die Ehen „im Namen des Gesetzes“ .

2. M a ß n a h m e n  auf  dem G e b i e t  des�
W i r t s c h a f t s l e b e n s

Bei wirtschaftlichen Unternehmungen, deren Leitung�
nicht jederzeit rückhaltlos für das deutsche Volkstum�
einzutreten bereit ist, kann nach einer VO. v. 19. Febr.�
1941, in Kraft getreten am 2. März 1941, der CdZ. Maß­
nahmen zur Herstellung eines der deutschen Verwal­
tungen in Luxemburg entsprechenden Zustandes treffen.�
Das gleiche gilt, wenn die Leitung des wirtschaftlichen�
Unternehmens ihre Pflichten aus den allgemeinen Grund­
sätzen der NS. Betriebsgemeinschaft verletzt. Leitende�
Personen insbesondere können ihrer Befugnisse enthoben�
und an ihrer Stelle Beauftragte bestellt werden.

Aus Lothringen
1. E i n f ü h r u n g  des Re i c h s u ml e g u n g s  - und

L u f t s c h u t z r e c h t e s
Mit Wirkung v. 1. Febr. 1941 werden in Lothringen�

durch eine VO. des CdZ. die Vorschriften des Umle­
gungsgesetzes v. 26. Juni 1936 und der Reichsumlegungs­
ordnung v. 16. Juni 1937 angewendet. Die Befugnisse der�
oberen Umlegungsbehörde, der obersten Umlegungs­
behörde und des Reichsministers für Ernährung und�
Landwirtschaft nimmt der CdZ. wahr.

Ferner wurde gleichfalls mit 1. Febr. 1941 das Luft­
schutzgesetz v. 26. Juni 1935 nebst DurchführungsVO.en�
und die VO. über den Reichsluftschutzbund v. 14. Mai�
1940 in Kraft gesetzt.

2. B e s c h r ä n k u n g  der  Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g
Die Durchführung der Zwangsvollstreckung wegen�

Geldforderungen in beweglichen Sachen unterliegt nach�
einer VO. des CdZ. v. 25. Febr. 1941 (VOB1. v. 4. März)�
gewissen Beschränkungen. Insbesondere ist dem Schuld­
ner, soweit angängig, vor der Verwertung gepfändeter�
Sachen Gelegenheit zu geben, seine Schuld durch frei­
willige Leistungen zu tilgen.

;��� 4�1� ?'�!5
1. A u f l ö s u n g  der  N o t a r k a m m e r n

Der CdZ. bestimmte am 10. März 1941 in einer VO.,�
daß die Notarkammern für das Oberelsaß, für den Land­
gerichtsbezirk Straßburg und den Landgerichtsbezirk�
Zabern mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden, bis�
zur Ernennung neuer Notarkammern aber die bisherigen�
Kammern die Geschäfte weiter versehen. Die Notare�
in den Landgerichtsbezirken Straßburg und Zabern�
unterstehen mit dem Zeitpunkt der Neubesetzung einer�
gemeinsamen Notarkammer für das Unterelsaß. Die�
Notarkammern für Ober- und Unterelsaß bestehen aus�
je fünf Mitgliedern. Der Oberlandesgerichtspräsident�
Karlsruhe wurde ermächtigt, im Einvernehmen mit dem�
Personalamt beim CdZ. kommissarische Mitglieder dieser�
Kammern zu ernennen.

2. M u s t e r u n g e n  zum R e i c h s a r b e i t s d i e n s t
Ab 15. März 1941 können sich junge Elsässer und EI-

eässerinnen freiwillig zum RAD. melden. Die eisten�
Lager werden im Kreis Mühlhausen erstehen.

(Abgeschlossen am 17. März 1941.)

^ echtswahrerschulung im Elsaßj  *

^ Q a » u n g  des Reichsführers des NSRB. hat sich�
Ri?rlatule/er -dcs NSRB. Gau Baden gemeinsam mit deni�
(Ifi rühe Gerichtspräsidenten und Generalstaatsanwalt in�

S Flsaß ple Abgabe gestellt, sämtliche Rechtswahrer�
emer umfangreichen Schulung zu unterziehen.

Seit Ende November 1940 werden zu diesem Zweck etwa�
� � 2  Rechtswahrer fortlaufend in Lehrgängen in der Weise�
geschult, daß in jedem Lehrgang an den vier Land­
gerichtssitzen in S t r a ß b u r g ,  M ü l h a u s e n ,  K o l m a r �
und Z a b e r n  ein gleichartiger Wochenendkurs Samstag�
nachmittags und Sonntag vormittags stattfindet. Bis jetzt
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ttulienunterhalt und Lebensversicherungen
W M Underlaß des RMdl. und des RFM. v. 5. Juli 1940 

1361«\ . un2 des Eftisatz-Familienunterhalts“ (RMBIiV. 
Vernfi:\ lst unter C X. „Beihilfen zur Erfüllung besonderer 
veK;;.htungen‘‘ auch eilie Sonderregelung über Lebens- 

getroffen, in den Ziffern 105—110. Der 
atifsim,1* . S‘bt hier eine Anordnung wieder, die das Reichs- 
erhalt tSamt Pr>vatversicherung über die Aufrecht- 
qnc| .ung von Lebensversicherungen der Einberufenen 
ESetrnf,Ter Angehörigen sowie der von der Freimachung 
und d e c i 1 'i11 Einvernehmen mit dem RMdl., dem RFM. 
Ersieh erlassen hat< Danach werden die Lebens-
sowie H Un-?en der Einberufenen und ihrer Angehörigen 
sieVr, j  ihnen Gleichstehenden aufrechterhalten, wenn 
rungsJ.detn 1. Sept.  1939 beantragt und die Versiche- 
berufgneiträge bis zum Einstellungstage von dem Ein- 
der ¿ 3  11 Bezahlt worden sind. Es kann dann während 
Versjt,Uer der Einberufung nicht mehr der vereinbarte 
run„s nerungsbeitrag, also die Prämie, von der Versiche- 
24 nn; crnehmung gefordert werden; es genügt die 
der restVeJnes Sicherungsbeitrages, während die Zahlung 

jy U|ehen Prämie ausgesetzt ist und als gestundet gilt.
hbensv^ilrun§:sbeiträge zur Aufrechterhaltung der 
bereciu^P^herungen werden den Familienunterhalts- 
Und ?*s Beihilfe von den Dienststellen der Stadt-
ülUerĥ u - ise, denen die Durchführung des Familien- 

y  ̂ ts obliegt, gewährt.
sp jst während des Krieges der Versicherungsfall ein, 
s'cherun Vers'cherungsunternehmung verpflichtet, die Ver- 
die \väĥ SSHmme auszuzahlen, sie wird jedoch von dieser 
Peitrjjg re9d des Krieges aufgelaufenen Versicherungs- 
1,1 ̂ bzup-nkd- Ausnahme der gezahlten Sicherungsbeiträge 
!0t> ihm8■ ,ngen. Der Vorteil des Eingezogenen und der 
%  ¿¡n 1111 Lebensversicherungsvertrag als bezugsberech- 
r|).ngsscD *Se*z*en besteht also darin, daß der Versiche- 
'vährpnat? bestehen bleibt, obwohl der Einberufenenrend rT uv'ö lL llc n  ü ie iD i, o u w o n i u c r  c in D c ru ic n e
«ahlt Dj der ?e'b seines Wehrdienstes keine Prämien 
g?nommpese Prämienzahlung hat ihm der Staat nicht ab- 
eingesnn,n’ dieser ist nur in Höhe der Sicherungsbeiträge 

^."l 1 ungen.
aPsbruĉ Ccbt betrifft die Regelung nur die vor Kriegs- 
*lcht aber ab£eschl°ssenen Lebensversicherungsverträge, 
t s abges: nocb solche, die erst während des Krie-
5 .desfaii C”v>ssen s>nd- Der Einberufene, der für seinen 
°[i durrj, ŝ n°n vor dem 1. Sept. 1939 vorgesorgt hat, 

fechten dle durch seine Einziehung geschaffene Ver- 
en wrn®' se'ner wirtschaftlichen Lage nicht noch 

a °rbenen te«ren Schaden durch Verlust der vorher er- 
^ s.brurk ..Ansprüche erleiden. Wer erst nach Kriegs-*ich?C,h für 
fc"nt glaub,rurs,

seinen Todesfall Vorsorge treffen will, soll
°rge e5?’ daß ihm der Staat über die gesetzliche 

ge ahn;, .Versorgung hinaus auch noch diese Vor-
"ommint.

Als Leh
¿ 4  dj ^nsversicherung im Sinne des Runderlasses gilt 

euer- unriH^hdität®-, Alters-, Witwen-, Waisen-, Aus- 
Lj^ Wehrdienstversicherung.

kte.Ueer v Ie!C.h?te!lung ist m. E. hinsichtlich der Aus-
K.r 1 « -  C ~ '

„vers
gsau/ A l c b e r u n g f ü r  K i n d e r ,  die nach 

diese R- JUch gebor en  sind, ungerechtfertigt, 
toh».. i'ander konnte ja nicht vor ihrer Geburt eine%  neruncr ü U,,ULC “ ‘ein vu‘ lllrer vjeuuii eine 

Kri der Ah- ,, geschlossen werden. Andererseits läßt 
igiAgsende fjoluß der Versicherung auch nicht bis nach 
w f für cj;(>iUni u*schjeben; denn dann würde ja die Ge- 
hakend ¡|lroe nicht gedeckt sein. Die Beamten, die 

°cn u~- er EmberufiinffsypU- ihr Gehalt weiterbeziehen, 
>vcnn H1 =>' u>_r Zukunft ihrer Kinder,

5r geborn"Se- "[ährend der Zeit der Einberufung ihrer

Jn keinPec^ 'nberFiu.n8 sze'b ihr Gehalt weiterbeziehen,
Vs? Wenn '(1?or®e hinsichtlich der Zukunft ihrer Kinder, 
fl« er gehnr lese- während der Zeit der Einberufung ihrer 
s0 11 der A„cn s>nd. Im Todesfälle steht auch diesen Kin- 
ty,?ung dip^rl*Cb au  ̂ das Waisengeld zu, also eine Ver- 
SeiiISe'V.uIa^ stets günstiger als die Waisenrente nebst 
V,n WirH nach EWFVG. in Verbindung mit WFVG.

Ise einei; "i0 hei noch zu bemerken ist, daß die 
** ungezogenen Nichtbeamten die Versorgungs­

ansprüche auch nur hat, wenn der Eingezogene den 
Körperschaden während eines besonderen Einsatzes durch 
Waffen oder sonstige Kampfmittel oder im Kampfgebiet 
erlitten hat.

Soll nun der Eingezogene, dessen Zivileinkommen nicht 
weiterläuft, gehindert sein, für die Zukunft seiner Kinder 
durch Abschluß einer Aussteuer- oder Studiengeldver­
sicherung zu sorgen, nur, weil durch seine Einziehung 
seine früheren Einnahmen in Fortfall gekommen sind? 
Es liegt auf der Hand, daß der Angehörige eines freien 
Berufs, etwa ein Anwalt, bei seinen früheren Lebens­
verhältnissen und seinem im Frieden bezogenen Einkom­
men eine Versicherung für seine Kinder abgeschlossen 
hätte, auch ohne die Erhöhung der Gefahr durch den 
Krieg. Geht er trotz seiner Einziehung und des Ver­
lustes seiner sonstigen Einnahmen eine Versicherung für 
die erst im Krieg geborenen Kinder ein, so muß er sein 
Vermögen angreifen, falls er ein solches hat, was bei 
jungen Anwälten kaum der Fall sein wird. Er muß dann 
den zusätzlichen Sonderzuschlag zahlen, der bei Aus­
steuerversicherungen in halber Höhe erhoben wird, die 
Ausfertigungsgebühr für den Versicherungsschein und 
fortlaufend die Prämien in voller Höhe, auf die weder er 
noch seine Angehörigen einen Zuschuß vom Staate er­
halten. Wenn auch die Leistungen des Familienunterhalts 
wesentlich höher sind als im Weltkrieg 1914—1918, so 
ist es dennoch ausgeschlossen, daß vom Unterhaltssatz 
oder gar dem Wehrsold Kriegszuschlag und laufende 
Prämien abgespart werden können. Sind beispielsweise 
während des Krieges zwei Kinder geboren, für die dann 
auch erst nach dem gesetzlichen Stichtag, dem 1. Sept. 
1939, Aussteuerversicherungen abgeschlossen wurden, so 
betragen bei einer Versicherungssumme von nur 5000 K1Hdd 
je Kind die Versicherungsprämien schon l /6  des Tabellen­
höchstsatzes (früheres Nettoeinkommen von über 580 &Ä 
im Monat =  200 K�:  Tabellensatz). Erschwerend für den 
Abschluß der Aussteuerversicherungen ist es auch, daß 
für die Berechnung des Kriegszuschlages mehrere von 
demselben Antragsteller während des Krieges beantragte 
Versicherungen als e i n e  gelten, so daß bei Abschluß 
der Versicherung für das zweite Kind noch ein höherer 
Kriegszuschlag entrichtet werden muß; der Zuschlag steigt 
prozentual mit der Versicherungssumme.

Das Ergebnis der jetzigen Regelung ist demnach höchst 
unbefriedigend. Entweder muß der Eingezogene darauf 
verzichten, für die Zukunft seiner im Krieg geborenen 
Kinder zu sorgen, oder er muß, wenn er dazu in der 
Lage ist, sein Vermögen angreifen, obwohl die Bestim­
mungen besagen, daß der Verbrauch oder die Verwertung 
des Vermögens des Einberufenen nicht gefordert werden 
darf und der Besitzstand erhalten werden soll.

Eine angemessene Lösung ließe sich vielleicht finden, 
wenn bei Aussteuerversicherungen für Kinder, die nach 
dem 1. Sept. 1939 geboren sind, an Stelle der vollen Prä­
mienzahlung die Zahlung von Sicherungsbeiträgen ge­
stattet wird, in deren Höhe die Abteilungen für Familien­
unterhalt dann laufende Beihilfe gewähren. In dem Fall 
braucht der Einberufene lediglich den Kriegszuschlag ein­
schließlich der Kosten des Abschlusses der Versicherung 
zu tragen, hat aber nicht die wiederkehrende Last, die 
jeweiligen Prämien in voller Höhe aufzubringen. Für die 
Zukunft der Kinder ist Vorsorge getroffen. Ist der Krieg 
beendet, werden die aufgelaufenen restlichen Prämien 
von dem Entlassenen, nun wieder Berufstätigen, nach­
entrichtet. Die Lösung ist nur mit staatlicher Hilfe mög­
lich, zumal Öen Versicherungsgesellschaften wenig daran 
liegen wird, während eines Krieges Risiken zu über­
nehmen und gerade von zum Wehrdienst Einberufenen, 
bei denen das laufende Todesfallrisiko in seiner Höhe 
nicht gedeckt ist.

RA. Dr. W e r n e r  H o m a n n ,  Berlin.
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der Herrschaft der Bestimmungen der §§3,4 StGB. a. F. 
begangen worden sind. Die durch die VO. über den Gel­
tungsbereich des Strafrechts v.6. Mai 1940 (RGBl. I, 734) 
erfolgte Neugestaltung dieser Normen muß bei der Be­
urteilung des Falles auch berücksichtigt werden, da diese 
Neuregelung gern. Art. III Abs. 3 a.a.O. auch auf Straf­
taten Anwendung finden kann,  die vor dem Inkraft­
treten der VO. begangen worden sind.

I. D ie Eheschl ießung (§§ 1, 5 BIutschutzG.).
Nach §1 Abs. 1 Satz 1, §5 Abs. 1 BIutschutzG. sind 

Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen 
deutschen Blutes verboten und strafbar. Das Verbot gilt 
für den deutschblütigen Teil nur, wenn er — wie der 
Angekl. L. — deutscher Staatsangehöriger ist. Daß der 
deutschblütige L. zur jüdischen Religionsgemeinschaft 
übergetreten ist, ändert nichts daran, daß er Staatsange­
höriger deutschen Blutes im Sinne des RBürgerG. und 
des BIutschutzG. ist. Für den jüdischen Teil ist das Ver­
bot nach dem Gesetz unabhängig von der Staatsangehörig­
keit; es gilt also nicht nur für den Staatsangehörigen 
Juden, sondern auch für ausländische und — wie hier 
die Angekl. L. — staatenlose Juden.

a) Die Strafbarkeit der Eheschließung ist zunächst 
nach § 3 StGB. a. F. und nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
StGB. n. F. für beide Angekl. ohne Zweifel begründet, 
wenn die Ehe unter Berücksichtigung des oben unter A 2 
Gesagten (Konsularehet als im Inland geschlossen an­
zusehen ist.

b) Sollte die StrK. auf Grund der neuen Verhandlung 
zu dem Ergebnis kommen, daß die Ehe als im Ausland 
geschlossen anzusehen ist, so ist folgendes zu beachten.

1. Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 BIutschutzG. sind Auslands­
ehen, die trotz des Verbotes des Satz 1 geschlossen 
worden sind, dann n i ch t i g ,  wenn sie zur Umgehung 
des BIutschutzG. im Ausland geschlossen worden sind. 
Die Frage, ob die Umgehungsehe gern. § 5 Abs. 1 BIut­
schutzG. auch s t ra fbar  ist, ist zu bejahen. Nach §5 
BIutschutzG. ist strafbar, wer dem Verbo t  der Ehe­
schließung des § 1 BIutschutzG. zuwiderhandelt. Die In­
landsehe unter Verstoß gegen § 1 Satz 1 ist verboten und 
nach Satz 2 nichtig. Der Fall der Umgehungsehe des 
Satz 2 ist ein Sonderfall der Nichtigkeit des Satz 2. Es 
ist daher, auch in Übereinstimmung mit dem Erlaß des 
RJM. v. 2. April 1936, II a 18501/36 (abgedr. bei Krug-  
Schäfer -Sfo l zenberg,  „Strafrechtliche Verwaltungs­
vorschriften S. 338), anzunehmen, daß der Umgehungs­
tatbestand dem unmittelbaren Verstoß gleichgestellt wer­
den sollte, daß mithin die Auslandsehe des Satz 2 nicht 
nur nichtig, sondern auch verboten und daher strafbar 
ist. In RGSt.73,142 =  DR. 1939,711 ist die Strafbarkeit 
bereits anerkannt worden.

2. Die Strafbarkeit der Auslandstat ist grundsätzlich 
von den Bestimmungen über die räumliche Herrschaft der 
Strafgesetze abhängig, also zunächst nach § 4 StGB. a. F. 
zu beurteilen. Die einschränkenden Bestimmungen dieser 
Stelle sind durch die in § 5 Abs. 1 BIutschutzG. enthal­
tene Sonderregelung dahin als erweitert anzusehen, daß 
die Auslandstat nach räumlichem Recht jedenfalls dann 
im Inland strafbar ist, wenn sie zur Umgehung des BIut­
schutzG. im Ausland begangen worden ist (vgl. hierzu 
RGSt.73,142,143 oben).

Strafbar ist infolge dieser Erweiterung des § 4 StGB. a. F. 
sowohl der deutsche Staatsangehörige wie auch der 
jüdische Teil, und zwar selbst "dann, wenn dieser Aus­
länder ist. Letzterer ist verfolgbar gern. §4 Abs. 3 StGB, 
a. F. und § 16 der 1. AusfVO. z. BIutschutzG. nur mit Zu­
stimmung des RJM.; für einen Staatenlosen käme eine 
Zustimmung nicht in Betracht; § 15 der 1. AusfVO. zum 
BIutschutzG. ist auf den jüdischen Teil nicht anzuwenden, 
da sich diese Bestimmung nur auf den d eu t s ch b l ü t i ­
gen staatenlosen Eheschließenden bezieht.

Nach dem neuen Recht der §§ 3, 4 StGB, ergibt sich 
folgende Rechtslage. Hinsichtlich des Angekl L. als 
deutschblütigen deutschen Staatsangehörigen ist das Ver­
brechen der Umgehungstat jetzt als Auslandstat gemäß 
§3 Abs. 1 StGB. n. F. ausdrücklich strafbar. Da die aus­
ländische Gesetzgebung, insbesondere die der Tschecho­
slowakei, ein der deutschen Gesetzgebung entsprechen­
des Rasserecht nicht kannte, war die Tat nach dem 
Rechte des Tatortes nicht mit Strafe bedroht (§3 Abs. 2

[Deutsches Recht, Wochenausgat>E

StGB. n. F.). Gleichwohl zeigt schon die Tatsache e'Jje 
ausdrücklichen Erfassung der Auslandsehe durch <->a 
BIutschutzG., daß eine solche Tat nach dem gesund« 
Empfinden des deutschen Volkes auch unter Berücksic»' 
tigung der besonderen Verhältnisse des Tatortes ei 
strafwürdiges Unrecht ist.

Die Auslandstat des ausländischen bzw. staatenlos« 
jüdischen Teiles ist nach §4 Abs. 2 und 3 StGB. n.F- 
beurteilen. Da der Verstoß gegen das Recht der Ra® 
in der ausländischen Gesetzgebung nicht mit Strafe � � 0 
droht ist, kann Abs. 2 Ziff. 2 des §4 StGB. n.F. ni« 1 
zur Anwendung kommen. In Abs.3 a.a.O. sind unter i> 
Fällen des Schutzgrundsatzes Verstöße gegen das Bl 
schutzG. nicht aufgeführt. Es ist daher im Schriftturn 
Ansicht vertreten worden, daß ein Verstoß des aus . ß 
sehen jüdischen Teils gegen das BIutschutzG. bei Schließ 1 
einer Ehe zur Umgehung des BIutschutzG. im Aus11 
nach neuem Recht straffrei sein müsse ( K o hIrans 1 
„StGB.“, 35. Aufl., Anm. 8  zu § 1 BIutschutzG. S. '  J  
Eine solche Folgerung darf indessen aus den nelienctraf. 
Schriften über die räumliche Geltung des deutschen m 
rechts nicht gezogen werden. Durch die Neureg»“ 
sollte die bisherige, als in hohem Maße abänderu «A 
bedürftig und lückenhaft erkannte Regelung bese 
und dem Reich der erforderliche Strafschutz "ef?ni!erii, 
werden, insbes. gegenüber Auslandstaten von Auslaß 
die gegen die Grundfesten des deutschen Staates��  � 0 
stoßen ( Ri et zsch,  „Die VO. über den Geltungsbcrt % 
des Strafrechts“ : DJ. 1940, 563, 565). Schon dieser * 
gemeinen Richtung in den Erwägungen des Gesetzg g 
kann es nicht entsprechen, wenn infolge der Neureg 
Taten, die bisher und weiterhin als strafwürdig nicht 
den werden und bisher strafbar waren, nunmehr_ g.
mehr strafbar sein sollten. Dem Sinn der Neureg 
ist also kein Anhalt für eine gewollte Veränderung^,
Rechtslage in der Richtung einer Einschränkung der/ 5 u
barkeit bezüglich des BIutschutzG. zu entnehmen- 
kommt folgendes. Da das räumliche Recht der a!vLstöße 
sung bereits keine ausdrückliche Regelung der v Lrif- 
gegen das BIutschutzG. enthielt, waren diese vo,,sehen 
ten durch das BIutschutzG. selbst als erweitert anz . af. 
(RGSt.73,143) und mithin der Geltungsbereich de aUf 
normen des BIutschutzG. durch dieses Gesetz se 9 �  
die Umgehungstaten hinsichtlich der Eheschheß » gr- 
Ausland als erweitert zu betrachten. Infolge die s.

' Reich?'
________  _ ~ /

Weiterung waren schon bisher die Auslandstaten vo ,
ländern, abhängig von der Genehmigung des Pj'g jn 
justizministeriums, im Inland strafbar. Diese 9���  fiing» 
einem Spezialgesetz von der grundlegenden Bea dellt- 
wie sie das BIutschutzG. für die Reinerhaltung a |ang« 
sehen Blutes hat, behält ihre Rechtswirksamkeit, ^ n ist 
sie nicht entweder ausdrücklich aufgehoben elUßp 
oder solange ihr nicht eine neue gesetzliche lr ' | eid# 
der betreffenden Frage sinngemäß entgegensten ■ � ��  
ist nach dem Obengesagten nicht der Fall. Es ^  ¿er 
auch unter Berücksichtigung des neuen Recnt j  di« 
Auslegung des BIutschutzG. dahin festzuhalten, 
Auslandsverstöße gegen §1 BIutschutzG. durcn>) sind’ 
nach wie vor im Inlande strafbar und v e r f o i [ns0\ce>1 
und zwar kraft der in dem BIutschutzG. se .? ,ung êS 
enthaltenen und enthalten gebliebenen Erwei ĉ ts. 
räumlichen Geltungsbereichs des deutschen Stra

II. Rassenschande (§§2,5 BIutschutzG•)■ g[ut'
Das Verbrechen der Rassenschande nach A rafe be' 

schutzG. ist üur für den männlichen Teil mit eS tC 
droht. Entgegen dem Vorbringen der Rcv. ]yjaiin “ 
der Fassung des Gesetzes gleichgültig, ob d, -nderBCjL
jüdische oder deutschblütige Teil des rassensen 1 (.[j d ■
Verkehrs ist. Der deutschblütige Mann ,����  
Verbrechen gegen § 2 BIutschutzG. Rassenvc ‘ ße-

a) Zunächst ist auch hier — wie schoß . en '�	  
merkt — darauf hinzuweisen, daß die tatsac StrK- U , 
Stellungen der StrK. unzureichend sind, m �PPP0� � 
Veranlassung zu einer Nachprüfung, ob cm jni V ajes 
nicht schon vor seinem Umzug nach I r?f, nCjstat , n 
Rassenverrat begangen hat. Für eine . , ‘c+rafbarl< 
Angekl. ist durch § 3 StGB. n. F. an de -
njents geändert worden. Rerehßl‘c ,.r

b) Für die Frage, ob es sich bei dem ad)tr aten 1 
Verkehr des Angekl. L. im Auslande um die au 
Umgehung des BIutschutzG. handelt, kann a
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nie'1r zu Steuern veranlagt, jedoch auch nicht 
der Steuerpflicht entlassen.

4er .er diesen Umständen kann keine Rede davon sein, 
¡n jpSekl. sei infolge eines „ o f f e n b a r e n  Versehens“ 
worde d Jen des jüdischen Religionsverbandes geführt 
Äbs 2° Jj6’ ^er Entscheidung hierüber ist der dem § 5 
Gedanif ^er * V O .  zum RBürgerG. zugrunde liegende 
Ĵ ischr ZU beachten, daß jemand, der sich als jüdischer 
Schaf? 1 ng ersten Grades zur jüdischen Religionsgemein- 
dem , halt, hierdurch seine besondere Verbundenheit mit 
also cntume zu erkennen gibt (RG. a. a. O.). Es kommt 
bar up!" c'ie Beurteilung, ob ein solcher Mischling „offen- 
yerb ^ sehentlich“ in den Listen eines jüdischen Religions- 
die dp »«£e^.hrt wird, wesentlich auf die Haltung an, 
Hiiflmt .Mischling selbst dieser Tatsache gegenüber ein- 
Antrpu ,n gegebenen Falle wird dem Verhalten, das der 
hat e- v,? zupi Erlaß des RBürgerG. an den Tag gelegt 
sehen "p hinreichendes ä u ß e r e s  Bekenntnis zur jüdi- 
zu entii1̂ llgionsgemeinschaft und damit zum Judentum

ist dagegen die Zugehörigkeit zur jüdi- 
relijriö ^“ ’gionsgemeinschaft i. S. einer auch nach den 
Ulierl-i nt Gesetzen des Judentums rechtswirksamen „Mit- 
alSonih* zu verstehen (vgl. RG. a.a.O.). Es kommt 
Von ein ^a.raui all> °h der Angeld, etwa deshalb, weil er 
Schlup h’chtjüdischen Mutter stammt und weder be- 
«UsSet n noeh jüdisch getauft ist, die persönlichen Vor- 
Si°nsveJû en hjr die Aufnahme in den jüdischen Reli 
ünrp^ .d  nicht erfüllt und aus diesem Grunde „zu

nis alfer ̂ r1, hätte aufnehmen dürfen und bei Kennt- 
Prüfeo r̂ Emstände nicht aufgenommen hätte, ist nicht zu

sehe PpV ln "in aufgenommen worden ist. Ob der jüdi- 
den Ang^j0 nsy®rh?nd nach seinen religiösen Vorschriften

t 5 Abŝ o6 FraSe> °h der Angekl. i. S. des vorgenannten 
Schaft a‘ ^a. ,am Stichtage der jüdischen Religionsgemein- 
•ich auf Iört hat oder nicht, ist vielmehr ausschließ- 
scheid„„ , und der Auslegung d i e s e r  Vorschrift zu ent- 
19  ̂5 , (vgl RGUrt. v. 21. Nov. 1938, 3 D 841/38: JW. 
fäll fest '■ Hat also> wie das LG. für den gegenwärtigen 
•tftun, .gestellt, bei dem jüdischen Religionsverband ein 
•Jäch S6j er die Voraussetzungen bestanden, von denen 
Angehi nfn. re.hgiösen Vorschriften die Mitgliedschaft des 
¡l°ftenK 1 'bm ahhing, so ist dies dem Fall eines 
t*6n Mi* ,-a r en  versehentlichen“ Führens des Angekl. in 

Das £ lederlisten nicht gleich zu achten.
Fiir ai?gefochtene Urteil ist deshalb aufzuheben.
îesen i eRny.ue Hauptverhandlung wird darauf hinge- 

3 5 AbsQa _Jdr die Verwirklichung des Tatbestandes des
1, 33q\ ‘ 2 BlutschutzG. bedingter Vorsatz genügt (RGSt. 

s,chcti die Zugehörigkeit des Angekl. zur jüdi-
lh ei,I.?10I?sSemeinschaft in Frage kommt, würde es.. 000�� _ _ _ B. „■. i __

Îgahi zum inneren Tatbestände ausreichen, wenn der 
sei L - p  ' atzeit mit der Möglichkeit gerechnet hätte, 

cheti Dpi1- Erlaß des RBürgerG. in den Listen des jüdi- 
ÄQ »l^10nsverhandes eingetragen gewesen.

’’ 3- StrSen. v. 23. Dez. 1940, 3 D 711/40.)

** 3 *
Sg VO. über die öffentliche Bewirtschaf-

(Rp.m .^W'Hschafflichen Erzeugnissen v. 27. Aug. 
im^hr v io ^21) i. Verb. m. § 12 VO. über den Waren-
� tno -il ,3;.'AuK- 1939 (RGBl. I, 1431). Die Empfang- 

lcrlianj,erhhhter Bezugscheine ist als vollendete Zu- 
7areuvp J UnS des Empfängers gegen § 12 Nr. 1 der 
■U8n”tz1j Kehrsordnung zu beurteilen, auch wennd " ‘ “v‘ uuu»g l u ucui icucii, «tuen wenn eine

er Bezugscheine zur Zeit der Aufdeckung 
Der no<* nicht erfolgt ist. t )

ai * darf Se'ne Strafbarkeit zu prüfende Tatbestand be- 
1p Ahdiop’ c!ab der BeschwF. sich Bezugsscheine hat 
'vjJ.Angp" Hssen, die, wie er alsbald erkannte, von

V --Z0 Ci JJl IM.UUC 1 UlULOlüUU UC*
ändif,pf, daß c,er BeschwF. sich Bezugsscheine hat

mI  P" ............ .
'lne Zu^fi^öht worden waren. Das LG. erblickt darin

dg fi» l h e n  des Ernährungsamtes Schn, pflicht- 
Zuwn , * worden waren. Das LG. erblickt darin 

i4jf* der w£r“antllung gegen die Strafbestimmung des 
i îrtsru ti..bber die öffentliche Bewirtschaftung von 
kp A; “ "Chen Erzeugnissen v. 27. Aug. 1939 (RGBl, 
rah nen  .folgendem nur mit „VO. v. 27. Aug. 1939“ 
XtNveri,' Lu Verb- m- § 12 Ziff. 3 der VO. über den 

ri„h,r v- 18. Aug. 1939 (RGBl. 1, 1431), weil der 
S eheiiHp “ die Geltendmachung höherer als der ihm 

en Mengen erreicht habe, daß ihm unrichtige

Bescheinigungen erteilt worden seien. § 1 2  Nr. 3 Waren­
VerkO. erfordert aber, daß unrichtige oder unvollstän­
dige Angaben tatsächlicher Art gemacht oder benutzt 
werden, um eine Genehmigung . . .  oder sonstige Be­
scheinigung zu erschleichen, die vom zuständigen Reichs­
minister (vgl. § 20 VO.) oder einer Reichsstelle auf 
Grund dieser VO. . . .  erteilt wird. Im vorliegenden Falle 
handelte es sich indessen um ein e i n v e r s t ä n d l i c h e s  
Vorgehen zwischen dem BeschwF. und dem die Be­
zugsscheine selbständig ausstellenden Angestellten des 
Ernährungsamtes. Dieser ist nicht getäuscht worden und 
sollte auch nicht getäuscht werden. Es sind daher ihm 
gegenüber keine unrichtigen Angaben gemacht worden, 
um die Bescheinigungen zu erschl e i chen.  Unter 
diesen Umständen kann unerörtert bleiben, ob es nicht 
auch an dem weiteren Erfordernis mangelt, daß es sich 
um die Bescheinigung einer Re i chss t e l l e  handelt 
(vgl. dazu § 3 VO.).

Dagegen liegt eine Zuwiderhandlung gegen § 34 der 
VO. v. 27. Aug. 1939 i. Verb. m. § 12 Nr. 1 WarenVerkO. 
vor.

Der oben gekennzeichnete Vorgang enthält einen ver­
botenen Eingriff in die durch die VÖ. v. 27. Aug. 1939 
angeordnete und durch ihren § 34 unter strafrechtlichen 
Schutz gestellte öffentliche Bewirtschaftung der landwirt­
schaftlichen Erzeugnisse. Die öffentliche Bewirtschaftung 
umfaßt auch die den Ernährungsämtern zugewiesene 
Aufgabe, alle Maßnahmen zur geordneten V e r t e i ­
lung der Erzeugnisse zu treffen (vgl. §3 VO.). Nach 
den Feststellungen des LG. hatte die Abteilung B 4 des 
Ernährungsamts, bei der Schn, tätig war, die Aufgabe, 
an Hand der vom Einzelhändler abgeführten Karten­
abschnitte usw. den Bedarf des Händlers für den näch­
sten Versorgungszeitraum festzustellen und dementspre­
chend die Bezugsscheine auszufertigen. Grundlage dieses 
Verfahrens war der vor der Begehung der Taten aller 
BeschwF. auf Grund der VO. v. 27. Aug. 1939 ergangene 
Erlaß des Reichsministers für Ernährung und Landwirt­
schaft v. 20. Sept. 1940 (VerkündungsBl. des Reichsnähr­
standes 1939, 691). Nach diesem Erlaß erteilen die 
Kartenausgabestellen den Verteilerstellen auf Grund der 
abgelieferten Kartenabschnitte Bezugsscheine, die zum 
Bezug entsprechender Lebensmittel von der Vorstufe 
(Großverteiler, Hersteller usw.) berechtigen. Die Bezugs­
scheine sind über die Menge auszustellen, die sich aus 
den abgelieferten Abschnitten und Scheinen ergibt. 
Durch dieses Verfahren soll eine geordnete, den Bedürf­
nissen der Händler und der Verbraucherschaft gerecht 
werdende Verteilung an die Einzelhändler sichergestellt 
werden. Die Ausstellung überhöhter Bezugsscheine, die 
dem Verbrauch im letzten Versorgungsabschnitt nicht 
entsprachen, verstieß somit gegen den genannten Erlaß, 
mithin gegen eine auf Grund der VO. v. 27. Aug. 1939 
erlassene Bestimmung (vgl. § 34 VO.), wie überhaupt 
gegen den Sinn und Zweck der durch diese VO. ange­
ordneten öffentlichen Bewirtschaftung der landwirtschaft­
lichen Erzeugnisse. Die Empfangnahme der überhöhten 
Bezugsscheine enthielt daher einen Eingriff in die geord­
nete Verteilung, wenn sie in der Absicht ihrer Aus­
nutzung durch den Bezug von Waren erfolgte. Mit der 
in dieser Absicht erfolgten Empfangnahme der Beschei­
nigung war bereits eine G e f ä h r d u n g  der geordneten 
Verteilung unmittelbar gegeben. Die Verteilung war nun­
mehr dem Ernährungsamt insoweit entzogen und in den 
Verfügungsbereich des Empfängers übergegangen. Bei 
dieser Lage ist die Annahme einer v o l l e n d e t e n  Zu­
widerhandlung des Empfängers gegen § 34 der VO. vom 
27. Aug. 1939 i. Verb. m. § 12 Nr. 1 WarenVerkO. ge­
rechtfertigt und wird durch das Bedürfnis einer wirk­
samen Bekämpfung der Störung der öffentlichen Be­
wirtschaftung erfordert, mag auch eine Ausnutzung der 
Bezugsscheine zur Zeit der Aufdeckung der Tat noch 
nicht erfolgt sein.

Diese Auffassung findet eine Stütze in der Bestim­
mung des § 1 Nr. 2 der an die Stelle des § 34 der VO. 
v. 27. Aug. 1939 getretenen VerbrReglStrafVO. v. 6 . April 
1940 (RGBl. I, 610). Nach deren § 1 Abs. 1 Nr. 2 ist zu 
bestrafen, wer in Ausübung eines Gewerbes oder Be­
rufes eine Bezugsberechtigung durch unrichtige oder un­
vollständige Angaben erschleicht. Der Tatbestand erfor-
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selbständig zu prüfen und ist dabei durch die Entsch. 
der Untergerichte nicht gebunden.

Vor allem ist die vom Erstgericht und von der Revi­
sionswerberin vertretene Rechtsansicht abzulehnen, daß 
eine nach Fällung der Berufungsentsch. erfolgte Klage- 
•ervveiterung (ganz abgesehen davon, daß eine solche 
im vorliegenden Falle noch gar nicht zugelassen wurde) 
einen Einfluß auf den Wert des Beschwerdegegenstandes 
haben könnte. Es ist richtig, daß für die Zulässigkeit 
der Rev. nicht mehr der Wert des Streitgegenstandes, 
sondern der Wert des Beschwerdegegenstandes maß­
gebend ist und daß es daher nicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes ankommt, über den das BO. ent­
schieden hat. Allein das RevQ. kann nur die Entsch. 
über Ansprüche nachprüfen, die bereits Gegenstand der 
Entsch. des BO. gewesen sind. Ansprüche, über die das 
BO. noch nicht erkannt hat, können auch nicht von dem 
RevO. berücksichtigt werden. Der Wert des Beschwerde­
gegenstandes im Revisionsverfahren kann daher immer 
nur mit Beziehung auf den Anspruch oder den für das 
weitere Rechtsmittelverfahren strittig gebliebenen Teil 
des Anspruchs festgesetzt werden, der bereits dem BG. 
zur Entsch. Vorgelegen hat. Der Beschwerdegegenstand 
kann begrifflich niemals größer sein als der Streitgegen­
stand der Berlnst. (Jonas,  „ZPO.“ , §5461111, wobei 
die dort besprochene Ausnahme hinsichtlich fortlaufen­
der Leistungen im vorliegenden Falle ohne Einfluß ist). 
Die Untergerichte haben sohin bisher nur über den 
Grund des Anspruches der Kl. auf Bezahlung von 
3000 9tM  Schmerzensgeld, 460,62.5?.« Heilungskosten und 
auf eine Monatsrente von 30 3iM  entschieden, nicht aber 
über die weiteren Punkte des Klagebegehrens; der Wert 
des bisher entschiedenen Teiles der Geldansprüche der 
Kl. übersteigt aber nicht 10000 5t.«. Daß das Erst­
gericht bei der Bewertung des Beschwerdegegenstandes 
durch Hinzurechnung des noch nicht entschiedenen 
Feststellungsbegehrens im unangefochtenen Werte von 
2939,38 ¡RM und durch weitere Hinzurechnung der erst 
nach dem BU. angeküniigten weiteren Oeldansprüche 
zu einem 10000 ShM übersteigenden Betrage gelangt ist, 
ist für das RQ. nicht verbindlich. Aus dem Bestätigungs­
beschluß des Rekursgerichtes v. 12. Okt. 1940 läßt sich 
aber für die Höhe des Beschwerdegegenstandes nichts 
gewinnen, weil dieses Gericht die Zulässigkeit der Rev. 
ohne Rücksicht auf den Beschwerdegegenstatid für ge­
geben hält und die Berücksichtigung der nach Erlassung 
des BU. geltend gemachten Beträge ausdrücklich ab­
lehnt. Ausgehend von diesen Erwägungen sind daher 
die Voraussetzungen über die Zulässigkeit der Rev. nach 
§ 6  ÜberleitVO. im Wortlaut des § 32 der VO. über 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung 
und der Rechtspflege v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1658) 
nicht erfüllt.

Es ergibt sich daher die weitere Frage, ob die Rev. 
ohne Rücksicht auf den Wert des Beschwerdegegenstan­
des zulässig ist. In dieser Hinsicht bestimmt § 7 Abs. 1 
ÜberleitVO., daß ohne Rücksicht auf den Wert des Be­
schwerdegegenstandes die Rev. gegen das Urteil eines 
OLG. im Lande Österreich und in den sudetendeutschen 
Gebieten stattfindet: 1. insoweit es sich um die Unzu­
lässigkeit des Rechtsweges oder die Unzulässigkeit der 
Berufung handelt, 2. in den Rechtsstreitigkeiten über An­
sprüche, für welche die LG. ohne Rücksicht auf den 
Wert des Streitgegenstandes ausschließlich zuständig 
sind. §7 Abs. 2 verfügt weiter, daß die Vorschrift des 
Abs. 1 Nr. 2 nur gilt, wenn die Zuständigkeit des LG. 
a u s d r ü c k l i c h  als ausschließliche bezeichnet ist. Die 
Bestimmung des § 7 Abs. 1 bedeutet die Übernahme der 
Bestimmung des § 547 der deutschen ZPO. und die Her­
stellung der Rechtsgleichheit in dieser Frage. Nach § 7 
Abs. 1 Nr. 2 ist daher auf die ausschließliche Zuständig­
keit der LG. ohne Rücksicht auf den Wert des Streit­
gegenstandes abgestellt. Ein Vergleich zwischen den 
Zuständigkeitsbestimmungen im Altreich und jenen der 
Ostmark und im Sudetenland ergibt, daß keineswegs in 
allen Rechtsgebieten die gleichen Rechtsmaterien der 
ausschließlichen Zuständigkeit der LG. Vorbehalten sind. 
So ist z. B. für Wechselklagen im Altreich die Wechsel­
summe ausschlaggebend, die sachliche Zuständigkeit ist 
durch die Vorschrift des § 603 der deutschen ZPO. nicht

berührt (Jonas,  „ZPO “, § 603I I ) .  Ebenso gehörten
im Sudetenland und im Protektorat Böhmen und «va * 
seit dem tschecho-slowakischen Gesetz v. 8 . Juni - 
(SdGuV. Nr. 123) Streitigkeiten, welche aus wecm 
geschähen entspringen, vor die selbständigen na 
gerichte oflbr die Handelssenate der Gerichtshöfe ^  
Instanz bzw. vor den Einzelrichter nach §7a J • ,-e 
noch dann, wenn der Wert des Streitgegenstand 
bezirksgerichtliche Wertgrenze übersteigt, wanr j en 
der Ostmark die aus Wechselgeschäften entspring des 
Rechtsstreitigkeiten ohne Rücksicht auf den we 
Streitgegenstandes vor das Handelsgericht oder*-!® war 
und Seegericht gehörten. Gleichfalls abweich!en ĵ s-
beispielsweise auch die sachliche Zuständigkeit in „ 
Streitigkeiten nach dem Gesetze gegen den um 
Wettbewerb geregelt. § 27 des deutschen Gesetz ^  
7. Juni 1909 (RGBl. 499) kennt nicht die ausschuew 
sachliche Zuständigkeit der LG. im Gegensatz ’ .„¿-gl, 
des österr. Bundesgesetzes v. 26. Sept. 192J ¡> „¡cht 
Nr. 531), woselbst allerdings diese Zuständig!« deS 
ausdrücklich als ausschließlich bezeichnet ist. 9gd0 UV. 
tschecho-slowakischen Gesetzes v. 15. Juli 192 < l. . .  2geit 
Nr. 111) endlich setzte die ausschließliche f  “str ;  t pie 
der Gerichtshöfe erster Instanz ausdrücklich l ' 
Bestimmungen über die ausschließliche sachliche afj[ 
digkeit der Gerichtshöfe erster Instanz in der “^ ¡ , 1- 
sind in verschiedenen gesetzlichen Vorschriften * ¡sp 
teil, in denen der Sprachgebrauch nicht f in _.reffeii- 
wenn auch inhaltlich über die Bedeutung der ’ . RSpr. 
den Zuständigkeitsvorschriften in Schrifttum u . der 
kein Zweifel bestanden haben mag. Wenn nun . de» 
Gesetzgeber für die Ostmark und das Sudete §7 
Grundsatz aufgestellt hat, daß die Vorschn wenn
Abs. 1 Nr. 2 ÜberleitVO. nur dann zu gehen nai, _
die Zuständigkeit des LG. a us d r ü ck l i c h  . ^jt 
schließlich bezeichnet ist, so hat er die Anw jj^en
dieser Bestimmung von dem äußerlich ei O f
Merkmal der Verwendung eines ganz bestm FäUe
setzesausdrucks abhängig gemacht und damit J pu.
der ausschließlichen sachlichen Zuständigkd ßberieit- 
von der Berücksichtigung bei § 7 Abs. 1 Nr. ^  Bf
VO. ausgeschlossen, in denen die aUf ,.ruRKrhe iê ‘ 
Zeichnung der Zuständigkeit als ausschließ ^¡e Vof’ 
Die gegenteilige Auslegung würde dazu *ull,rf  ’rfeUtungs" 
schrift des Abs. 2 vollständig überflüssig und der b f  
los zu machen, wenn nur der sachliche Inn .sn(jigkel 
treffenden Gesetzesbestimmung über die 
der LG. entscheidend sein sollte. j das

Der vorliegende Klageanspruch stützt sich auf 
Gesetz v. 5. März 1869 (österr. RGBl. Nr. 27) § j
das Gesetz v. 12. Juli 1902 (österr. RGBl.■ •jstung a
EisenbHaftpflG. weist die Klagen auf ürsat. zUf ttfl 
Grund dieses Gesetzes den Handelsgench deSse 
zwar nach Wahl des Kl. entweder demjenigen, t oder

Lisenunanpnu. weist uie Magen au.
Grund dieses Gesetzes den Handelsgench 
zwar nach Wahl des Kl. entweder demjenig > ^
Sprengel die geklagte U nternehm ung ihren- pH
in dessen Sprengel die Ereignung einget . . . oflS°0A,\{ 
delsgerichte sind nach der Sprache der Juri bah“U
(§§ 2—4) Gerichtshöfe erster Instanz (Lud- sach*. 
sich daher um eine Rechtsstreitigkeit, w vveK

hlifh
sich daher um eine Kechtsstreitigken, 
vor die LG. gehört. Daß diese E 
durch Art. V I Ziff.2 EG. zur Jurisd iktion*^  hi,cn 
erhalten wurde, inhaltlich eine ausschheß anerka””s. 
Zuständigkeit der LG. darstellt, ist altec®f*Jt aniCht 
Da aber diese Zuständigkeit im Gesetz epört d> , 
drücklich als ausschließliche bezeichnet ist, »n d;e tUdrücklich als ausschließliche ueze itnuv. -
Rechtsstreitigkeit nicht zu jenen, in w \  des j,
unbeschränkt ohne Rücksicht auf dci daher‘dcht 
schwerdegegenstandes zulässig wäre. L hief , go
die Revisionssumme erreicht werden, vv siCh llIäactf 
der Fall ist. Gegen dieses Ergebnis !la.ssi:n treich « fj| 
weniger Bedenken erheben, als auch , v_ 2d
dem Gesetz v. 7. Juni 1871 (RGB ; ‘7 ). sachlicllrflirjd 
1940 (RGBl. I, 691) keine,aussc¡ leßhche gB Cr1940 (RGBl. I, 691) keine ausscmic.,..--- aUi ^  s. 
stiindigkeit der LG. für R^f^tsstreitig ^  ¿er e 
der EisenbHaftpflG. besteht. Daß aber tAltreich ° ‘g r  
schließlichen Zuständigkeit der LG. m ‘ de9 » fl5-
Rücksicht auf den Wert des Streitg g der ReVi sejn 
wissen Fällen auch noch die Erreich kngebe 11 .ped 
summe für die Zulässigkeit der deUtssumme lu t u.c “ . « » ' 6 7 ; - -  o ci 
kann, beweist die Vorschrift des §=>f
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atQ. v. 5. Mai 1936 (RGBl. II, 117), wonach durch die 
ausschließliche Zuständigkeit der LG. in Patentstreit­
achen eine erweiterte Zulässigkeit von Rechtsmitteln 

uach den Vorschriften der §§ 511a Abs. 4 und 547 Nr. 2 
aer deutschen ZPO. nicht begründet wird. 

töG., VIII. ZivSen., Beschl. v. 18. Jan. 1941, V III 139/40.)
[He.]

*

32. RG. _  § 237 ÖstZPO.; § 55 EheG. Ist die Klage 
,“s § 55 EheG, wegen Verzichts des Kl. auf den Schei- 
^gsanspnKh abgewiesen worden, dann setzt die Ent- 
Sâ n g  eines neuen Scheidungsanspruchs voraus, daß der 

cnverhalt sich seither geändert hat und der KI. sich auf 
ese Änderung auch berufen kann.
Der Mann klagte das erstemal am 10. Mai 1939 aus 

Lj EheG, auf Scheidung der Ehe und zog die Klage 
J 1, der Streitverhandlung am 20. Juli 1939 unter Ver- 
et auf den Anspruch zurück. Am 24. April 1940 klagte 
P abermals aus diesem Scheidungsgrund, wogegen die 
aj,au der Scheidung widersprach, denn der Mann habe 
Ans an der Zerrüttung der Ehe, und auf den
y spruchsverzicht verwies. Der Mann erklärte nur in 
qJ pahrenheit verzichtet zu haben. Die beiden unteren 
Mit« e w‘esen das Klagebegehren ab, weil der Mann 

jug auf den Anspruch verzichtet habe.
!e Rev. ist unbegründet.
le Scheidung der Ehe nach dem neuen Eherecht

- un ebe ..................  ~ ‘ —
nde na 
ffirocht

923]). Das Verfahren ist nicht von Amts wegen

Ba ebenso wie die frühere Trennung der Ehe dem 
ficsn na<-h nur auf Klageantrag des Berechtigten aus- 
[Rrm?chen werden (§71 DurchfVO. v. 27. Juli 1938 
«!_ “hl 92811 Das Vpi-f.-itirpn ist nirlit vnn Amts wpfrpn
amr, den und auch nicht fortzusetzen, wenn der Klage- 
& in fortgefallen ist. Mit dem gemäß §108 EheG., 
C J M V a  v. 9. Dez. 1897 (RGBL Nr. 283) und §14 
suC|T- v- 23. Aug. 1819 (JGS- 1595) geltenden Unter- 
triffpgsgrundsatz hat dies nichts zu tun, denn er be- 
Ver{a’nur die Sammlung des Entscheidungsstoffes im 
verj ,nren- Aus den Grundsätzen des Ehescheidungs* 
“Uin» ns ergibt sich daher kein Grund, den Bestim- 
Streif n t des § 237 österr. ZPO., wonach der Kl. nach 
Klage nIassunS ohne Zustimmung des Gegners die 
kann r un*er Verzicht auf den Anspruch zurückzichen 
dünLi,,le Geltung zu versagen. Auch bei einer Schei-
einer 4 a,fe aus § 55 EheG, ergibt sich kein Anlaß zu 
4en anderen Beurteilung dieser Frage, auch nicht aus 
4iese| esetzgeberischen Erwägungen, die zur Aufstellung 
Schein ^cheidungsgrundes führten. Auch hier ist die 
auf o  ̂g von der in der Stellung eines Sachantrages 
Ehe»,*, ‘düng ausgedrückten Willenserklärung eines
, Nach*Cn abhang'g-
§ 55 p, Abweisung eines Scheidungsbegehrens nach 
SN ch ” « ,maS ut,ter Umständen neuerlich ein An- 
atehCn a,u  ̂ Scheidung aus diesem Grund wieder ent- 
h raüss t r Scheidungsklage geltendzumachen ist. 
• iSsan ZUtlg für das Entstehen eines neuen Schei­

ch <jpHiPrucbes ist aber immer, daß der Sachverhalt 
^derm, er Sondert hat und sich der Kl. auf diese 

Abi-, % al?cb berufen kann. Die Änderung kann auch 
P ^’dun einer längeren Zeit seit dem Verzicht auf den 
s 5 Pri | sansPruch liegen, besonders, wenn die gesetz-
l°lehe xS*,Von drei Jahren neuerlich verstrichen ist. Eine 
7 ¡t tlerni? rung der Sachlage ist hier nicht eingetreten, 
ti îten „Klagerückziehung waren bei Einbringung der 
m Verb 'c"®ldungsklage erst neun Monate, bei Schluß 
v “ate aaadjun,g im ersten JRechtsgang nicht ganz elf
<,0!aUs£f, ers*r‘chen. Auf die Frage, welche Wirkung der 
^nd^g^gene Verzicht auf eine solche etwa neu be- 

(Rq Klage haben kann, ist daher nicht einzugehen. 
•• lv - ZivSen., U. v. 2 2 . Jan. 41, IV. 271/40.) [He.]

§ 7 6  DurchfVO. z. EheG. v. 27. Juli 1938 
Rohren ■) ;  §237 ÖstZPO.. Im österreichischen Ehe- 
icEfSzu„ lsl die Zurückziehung der Klage im 

r.§ ZU,ässig-
zweiten

^er Klage des Mannes schied das Gericht 
n Rechtsganges die Ehe aus dem beiderseitigen,

auf Seite des Mannes jedoch überwiegenden Verschulden. 
Gegen das Urteil legte der Mann Berufung ein mit dem 
Antrag, das Überwiegen des Verschuldens der Frau fest- 
zustelfen. Vor der — von den Parteien unbesucht ge­
lassenen — Berufungsverhandlung erklärten die Parteien, 
einander verziehen zu haben und wieder als Ehegatten 
leben zu wollen, und beantragten, das Urteil abzuändern 
und das Scheidungsbegehren abzuweisen oder das Urteil 
aufzuheben und die Rechtssache an das untere Gericht 
zurückzuverweisen.

Das BG. beließ es bei der Scheidung und gab der Be­
rufung des Mannes dahin statt, daß der Ausspruch über 
das Überwiegen seiner Schuld entfiele. Es begründete 
dies damit, daß das neue Vorbringen über die Ver­
söhnung der Ehegatten nur im Rahmen der sich auf die 
Schuldfrage beschränkenden Anfechtung des erstinstanz­
lichen Urteils beachtet werden könne, so daß die rechts­
kräftig gewordene Scheidung der Ehe aus dem Ver­
schulden beider Ehegatten bestehen bleiben müsse. Gegen 
dieses Urteil des BG. richtet sich die Rev. beider Ehe­
gatten mit dem Ziele, aus dem Revisionsgrund der un­
richtigen rechtlichen Beurteilung der Rechtssache das 
Urteil dahin abzuändern, daß das Scheidungsbegehren 
abgewiesen werde.

Die Rev. ist begründet.
1. Das BG. geht davon aus, daß vom ersten Gericht 

die Ehe rechtskräftig geschieden worden sei und in die 
Berlnst. nur die Frage des Verschuldens erwachsen sei. 
Dem entgegen hat das RG. wiederholt, besonders in 
RG. v. 18. Sept. 1939, IV B  33/39: RGZ. 161 Nr. 39 und 
v. 17. Okt. 1940, IV B  39/40: RGZ. 165 Nr. 9 — aus dem 
auch für den Bereich des österreichischen Rechtes an­
zunehmenden Grundsatz der Einheitlichkeit des Erkennt­
nisses in Ehesachen gefolgert, daß über Klage und 
Widerklage auf Scheidung oder Aufhebung einerseits 
und über die Frage des Verschuldens, also auch des 
überwiegenden Verschuldens, andererseits einheitlich, 
d. h. auf Grund eines Verfahrens und in e i nem Urteil 
erkannt werden müsse. Das sachliche Ergebnis des 
Rechtsstreites läßt darüber nur ein einheitliches Urteil 
zu, das nur im ganzen der Rechtskraft fähig ist. Ein 
Teilurteil über die Scheidung, losgelöst von der Ver­
schuldensfrage, ist nicht zulässig. Wenn also ein Rechts­
mittel auch nur einen Teil des den Rechtsstreit in einem 
Rechtsgang erledigenden Urteiles ergreift, so wird damit 
die Rechtskraft des ganzen Urteiles gehemmt. Auch die 
vom Rechtsmittel nicht erfaßten Teile des Urteiles blei­
ben nicht bestehen, wenn sie auch insofern Bedeutung 
behalten, als sie für die höheren Gerichte und im Fall 
der Aufhebung des Urteiles auch für das untere Gericht 
eine Bindung ergeben, so daß das später ergehende 
Urteil die Partei, welche kein Rechtsmittel eingebracht 
hatte, nicht besser stellen darf als das ursprüngliche Urteil.

2. Ist aber sowohl der Ausspruch über die Scheidung 
wie der über das beiderseitige Verschulden noch nicht 
durch die Rechtskraft gedeckt, so können die Parteien 
auch noch mit Wirkung im Rechtsstreit im Rahmen ihrer 
prozessualen Befugnisse über ihre Anträge und ihre Be­
gehren verfügen. Die klagende Partei hat im Berufungs­
verfahren vor der Berufungsverhandlung die Abweisung 
ihres Scheidungsbegehrens beantragt. Sie hat damit er­
klärt, ihre Klage unter Verzicht auf den Anspruch zurück­
zuziehen, worüber, da der Gegner damit einverstanden war, 
nach seinem Antrag mit Verzichturteil zu erkennen war.

Das österreichische Recht kennt allerdings, entsprechend 
dem Aufbau des Berufungsverfahrens, grundsätzlich keine 
Klageänderung im zweiten Rechtsgang, so daß es zwei­
felhaft sein kann, ob eine Klagerückziehung in diesem 
Stande der Sache zulässig ist*(§§ 235, 237, 483 ÖstZPO.). 
In Ehesachen hat jedoch der § 76 Abs. 1 der DurchfVO. 
v. 27. Juli 1938 (RGBl. I, 923) das BG. wesentlich anders 
gestaltet, indem es die Vorschrift des §614 DZPO. über­
nommen hat. Wenn auch der Wortlaut des § 76 Abs. 1 
sich entsprechend dem des gen. § 614 darauf beschränkt, 
daß bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung andere 
als in der Klage vorgebrachte Klagegründe geltend 
gemacht werden können, so hat damit ersichtlich der 
Grundsatz der Unabänderlichkeit der Klage im Rechts­
mittelverfahren allgemein durchbrochen werden sollen. 
Ist aber die Unabänderlichkeit damit beseitigt, so kann 
folgerichtig auch kein Hindernis bestehen, eine Rück-
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D a s  ß r i e g s a u s g l e i c h s p c r f a h r c n
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K o m m e n t a r  t>ott

R e t h t s a n i n a U  D t .  h a b i l ,  ß c t h n t b  I j u b e r n a g c l  unt> S y n b ü t u s  D t .  f i a t l  f i i i n n e

w . s— » « * .  � �  T F B L *  s ? . t rmulmigen befonbers fchmer betroffen roorben .3 K üTu'herBem aebt bic 93erorbnuitg alle ¡Hcd)tö’

" " 	 � 1 1 �2 1 3  ¡ “ r s s s Ä ; ^
«4«" in » r s « m � � Ä  ib S  M« M t » » . ,

bauet bes ttnegsausgleidjsDerfabretis W'ious h*rürfH*tiat Seinen SBert für bie Cftmar!

r p r e t s :  f a r t -  9193i 1.80

3 u  b e 3 t e b e n  b u r <b b e n  iß u dj f) an  b e i  o b e r  b i r  e i t  t> o m O e r l a g

«utfdier Reditsucrlng e .m .M ., Berlin • Ccipjig • UJien
B e r lin  W  35, üjUbcbranbfirafje 8

■»MenmB fit. Clttnarl � � 9  &lb«t<»I«»bt I.u tW ).. «e^t.D»rlaB <5. »■ b. fr. M i»  ■

D

Der Pteupifche innöcat
(O bccblicgctm cifter)

J*5 Prelsbehörtie für mtoten
öerorönungen unö Crlaffc mit flnmerftungen 

und üerujeifungen

N «

v°n Dr. habil. Hans Joachim Mette

" ' tl>tssMUCh sch,ieB< «ine w irk lich  Ulhlbare Lücke im deutschen 
''Cht r fltum ' Allen, die so oder so Uber das geltende Mietpreis- 
!ait">ih,nSCheid wissen müssen, bietet die vorliegende Gesetzes- 

n£ von Mette ein praktisches und handliches Kompendium
"nClPn , . . .  . . . < .. . „ i. l.nlnn« trrtfnolpfTPn' ßeltf» H " ",V“C c,r* piaKlISL'lICa UIIU nauw..v.iv- •*--------

Oer1,1 en ^ ‘eipteisrechts, wie bisher noch keines Vorgelegen

,,l'lich(

‘V ,

Erlassen, grund- 
d r e i  T e i l e n

len p'Silm,e aus Gesetzen. Verordnungen, E 
ntscheldungcn usw. bestehende Stoff ln

Mietrecht,
N o  u le*sbehörde für Mieten sich wendendes Mietrecht,

Stim m ungen
> n v 0„
- A f  v._, Beordnet und durch Verweisungen so geschickt unterein

^ t id p T1 J . o i /V, • « j_ r    1 1 a1,, i(t o/io
schlt
äS .4
[-)Ri 
iUr c 

'"ürde

h. Vprk " v* “ uu u u iu i » ci wcisuunui *»w bvvv...«.........  -
„ thflinl. . 1 den* daß das Übersehen irgendeiner Vorschrift oder 

hin ausgeschlossen ist. Die Sammlung ist ein 
als für die Entwicklung, die das deutsche M iet- 

Im Laufe der letzten 4 Jahre genommen hat. Das 
Üehöra'*611 an der Praxis des Mietsrechls Beteiligten, sei

■ se' cs als Betroffener schlechterdings unentbehrlich.
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